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Sicherheitsbencht 2013 

Einleitung 

Verkehrssicherheitsarbeit ist ethisch gebeten und auch als volksWirtschafthch erfolgreich zu bewerten 
Gemäß dem Intematlonalen Standard In der Unfallursachenforschung sowie auf Basis der Konzepte und 
Strategien der VerkehrsslCherhe�spolrtlk der Europäischen Union und den diesbezüglichen 
gemeinschaftsrechthchen Verpflichtungen ISt es das Ziel einer Sicherhertsuntersuchung durch eine 
unabhängige Stelle, aus Fehlern zu lernen, Wiederholungen zu vermelden und dadurch die 
Verkehrssicherheit zu verbessern 

Gemäß § 1 9  UUG 2005 hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (kurz "SUB") einen 
ausführlichen Bericht tiber Ihre Tätigkeiten Im jeweils vorangegangenen Jahr zu erstellen und bis spätestens 
30 September jeden Jahres zu veröffentlichen sowie dem Nationalrat zu übermitteln 

Im vorliegenden Sicherhe�sbericht werden die Untersuchungstätlgke� der SUB In den Bereichen Schiene, 
Schifffahrt, Seilbahnen und Zivilluftfahrt dargestellt. 
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SIche rheitsberIcht 2013 

1 Struktur, Funktion, Personal,  Una bhängig keit 

Die SUB Ist als Organisationseinheit In der Bundesanstalt fOr Verkehr (BAV) - eine Dienststelle des 
BundesminIsterIums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvlt) - eingeri chtet 

Die SUB ist mu�imodal strukturiert und umfasst die Bereiche Schiene, Schifffahrt, Seilbahnen und 
ZIvIlluftfahrt, Durch einen optimierten Einsatz von Ressourcen werden Synergie- und EInsparungseffekte 
erreicht Diese Vorteile werden z B in den Bereichen Schiene, Schifffahrt und Seilbahnen durch 
verkehrsträgerübergreifende Aspekte In der Unfallursachenforschung sowie durch eine gemeinsame 
Meldestelle und einen verkehrsträgerübergreifenden 24 -Stunden-Bereitschaftsdienst erzielt. 

Die SUB Ist funktionell und organisatorisch unabhängig von allen Behörden und Parteien, öffentlichen und 
pnvaten Stellen, deren Interessen mit den Aufgaben der SUB kollidieren kOnnten 

Die SUB wird mrt ausreichenden Mitteln ausgestattet, sodass sie Ihre Aufgaben unabhängig wahrnehmen 
kann und ,n der Lage ISt, eine umfassende SIcherheitsuntersuchung von Vorfällen entweder selbst 
durchzufuhren oder eine Sicherhertsuntersuchung zu beaufSichtigen 

Mrt Stand 31 Dezember 2 013 verfOgt die SUB uber nachstehendes Personal 

1 Leiter (übt auch die Funktion eines Untersuchungsbeauftragten aus) 
8 Untersuchungsbeauftragte 
2 Untersuchungsbeauftragte In Ausbildung 
2 Administrativkräfte 

Die Mitarbeiter der SUB Sind bel der Durchfuhrung von SIcherheitsuntersuchungen an keine Weisungen von 
Organen außerhalb der SUB gebunden 

2 Rechtl iche G rund lagen 

2,1 SUB gesamt 

- Unfalluntersuchungsgesetz (UUG 2 005) 

2,2 SUB-Bereich Schiene 

Richtlinie 2 004 /4 9IEG .Richtllnle über die Elsenbahnslcherhelr 
Meldeverordnung Eisenbahn 
EIsenbahngesetz 1 957 
EIsenbahnverordnung 2 003 
Elsenbahnbau- und -betnebsverordnung 

2,3 SUB-Bereich Schifffahrt (einschließlich Seeverkehr) 

Schi fffahrtsgesetz 
Schiffstechnikverordnung 

Richtlinie 2 009/18/EG .Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen ,m Seeverkehr" 
Seeschifffahrtsgesetz 

Wasserstraßen-Verkehrsordnung 

Die Richtlinie 2 009/18/EG .Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen ,m Seeverkehr" 
gilt unter anderem fur Unfälle und Vorkommnisse auf See, an denen Schiffe beteiligt Sind, die unter der 

Flagge eines Mitgliedsstaates fahren, Von dieser Regelung Ist auch der österreichische Staat betroffen, da 
Yachten unter österreichischer Flagge verkehren, welche von den Bestimmungen der Richtlinie nicht 
ausgenommen sind, 
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2.4 SUB-Bereich Seilbahnen 

Seilbahngesetz 
Meldeverordnung Seilbahnen 
Sellba h nü be r prOfu ngs-Verordnung 

2. 5 SUB-Bereich Zivi lluftfahrt 

Slcherhe!lsbenchl2013 

Verordnung (EU) Nr. 996/2010 • Verordnung für die Untersuchung und Ve rhütung von Unfällen und 
Störungen In der Zivilluftfahrt' 

Luftfahrtgesetz 

Zivilluftfa hrt-Meldevero rdn ung 
ICAO-Annex 13 zum Abkommen Ober die Inte rna tiona le Zivilluftfahrt 
Verordnung (EG) Nr. 1 32 1/2007 .Verordnung zur Festiegu ng von Durchführungsbestimmungen für die 

Zusammenführung der gemäß der Richtlinie 2003142/EG ausgetauschten Informationen Ober Ereig nisse 
In der ZivIlluftfahrt in einem Zentralspeicher" - Anmerkung: Diese Verordnung gill bis zum Beginn der 
Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 376i2014 • Verordnung über die Meldung. Analyse und 
Weiterverfolgung vOn Ereignissen ,n der Zivilluftfahrj·. 

3 Aufgaben 

Die zentrale Aufg abensteilung der SUB ist die Untersuchung von U nfi!lle n und Störungen d ur ch ei n 
qua lifiziertes Untersuchungsve rtahr en , die Feststellung der möglichen Ursachen und ertorderlichenfalls die 
Au sarbeitung von Sicherheijsempfehlungen als Vorschläge zu r V erbe sserung der Verkehrssicherheit. Die 
Untersuchung dient nicht der Klarung von Schuld und Haftungsfragen. 

4 Zuständigkeiten 

4. 1 SUB-Bereich Schiene 

Schiene Ist der Betrieb einer Haupt- und Nebenbahn, einer Anschlussbahn und einer Straßenbahn. auf der 
Schienenfahrzeuge ausschließlich auf einem eigenen Bahnkörper verkehren (z.B U-Bahn In der 

Bundeshauptstadt W ien), elnschheßlich der Betrieb von SChienenfahrzeugen auf diesen genannten Bahnen 
gemäß den Bestimmung en des Eisenba hng esetzes 

Für die Darst el lung In der Statistik wird unterschieden in' 

Alle Bahnen 
Vernetzte Bahnen 
Nicht vernetzte Bahnen 
Anschlussbahnen 
U -Ba hnen 

4,2 SUB-Bereich Schifffahrt (einschließlich Seeverkehr) 

Schifffahrt Ist der Betrieb eines Fahrzeuges auf Wasserstraßen gemaß den Bestimmungen des 
Schifffahrtsgesetzes und der Betrieb eines österreichischen Seeschiffes gemäß den Best immu ngen des 
Seeschifffahrtsgesetzes. 

Als Wasserstraßen Im Sinne des Sch Ifffa hrtsg esetzes gellen: 

die Danau (einschließlich Wiener Donaukanal) mit allen Armen, Seitenkanälen, Hafen und 
VerzweIgungen (ausgenommen die Neue Danau. die Staustuf en Greifenstein. Altenwörth, Melk und 
AbWinden) 

Teile der March mit allen Armen, Seitenkanalen, Hafen und Verzweigungen 
Teile der Enns mit allen Armen, Seltenkanälen, Häfen und V erzwei gung en 
Teile der Traun mit allen Armen, Seitenkanälen, Hafen und V erzweig ung en 
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SIcherheitsberIcht 2013 

4.3 SUB-Bereich Seilbahnen 

Seilbahn ist der Betrieb einer Eisenbahn im Sinne der Bestimmungen des Seilbahngesetzes. Als 
Eisenbahnen im Sinne des Seilbahngesetzes gelten: 

Standseilbahnen 
SeilschwebebahnenlPendelbahnen 
SeilschwebebahnenlUmlaufseilbahnen (z.B. Kabinenseilbahnen. Kombibahnen. Sesselbahnen) 

4.4 SUB-Bereich Zivilluftfahrt 

Für den Bereich Zivilluftfahrt in der SUB gelten die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 99612010 
.Verordnung über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt·. 

5 Grundzüge der Sicherheitsu ntersuchung 

5.1 Al lgemeines 

Als Vorfälle gelten Unfälle und SChwere Unfälle sowie Störungen und schwere Störungen. 

Als Ursachen gelten Handlungen, Unterlassungen, Ereignisse oder eine Kombination dieser Faktoren, die zu 
einem Vorfall geführt haben. 

5.2 Meldung 

5.2.1 SUB·Bereich Schiene 

Gemäß den Bestimmungen des § 19c EIsenbahngesetz ISt das Eisenbahnunternehmen verpflichtet. Unfälle 
und Störungen, die beim Betrieb einer öffentlichen Eisenbahn oder Anschlussbahn auftreten, unverzüglich 
der SUB zu melden. Der Umfang und die Form der Meldungen der Eisenbahnunternehmen sind durch 
Verordnung zu bestimmen. 

In der geltenden Meldeverordnung Eisenbahn ist der Umfang und die Form der Meldungen von Unfällen und 
Störungen, die beim Betrieb einer Eisenbahn auftreten, geregelt. 

Für die Meldung von Vorfällen auf Anschlussbahnen steht den Eisenbahnunternehmen auf der Webseite der 
Bundesanstalt für Verkehr (http./Iversa.bmvltgv.at) ein elektronisches Dokument zur Verfügung, weiches die 
Mindestanforderungen einer Meldung Im Sinne der Meldeverordnung Eisenbahn beinhaltet Nach 
Beendigung der Ausfertigung bzw. Fertigstellung erfolgt eine sofortige automatische Zustellung der Meldung 
mittels E-Mail an die SUB. Diese Möglichke� der Meldungsübermittlung wird im vermehrten Ausmaß aUCh 
von anderen Eisenbahnunternehmen genützt, die mcht zu den Anschlussbahnen zählen. 

Für die SUB besteht darüber hinaus noch eine Meideverpflichtung gegenüber der Europäischen 
Eisenbahnagentur (ERA), wenn zu einem Vorfall eine Sicherheitsuntersuchung eingeleitet wird. 

5.2.2 SUB-Bereich Schifffahrt 

Gemäß den Bestimmungen des § 31 SChifffahrtsgesetz ist der SChiffsführer verpflichtet, Unfälle und 
Störungen dem nächsterreichbaren Organ der SChifffahrtsaufsicht zu melden, wobei eine Meldung an 
betraute Personen (z B. SChleusenaufsicht) einer Meldung an ein Organ der Schifffahrtsaufsicht 
gleichzusetzen ist 

Die Schifffahrtsaufsicht hat diese Meldungen unverzüglich der SUB weiterzuleiten. 

5.2.3 SUB-Bereich Schifffahrt (Seeverkehr) 

Gemäß den Bestimmungen des Art 6 der Richtlinie 20091181EG .Festlegung der Grundsätze für die 
Untersuchung von Unfällen im Seeverkehr" ISt der Mitgliedsstaat verpflichtet, Grundlagen für die Meldung 
von Unfällen und Vorkommnissen in den nationalen Rechtsvorschriften zu verankern. 

EntspreChende Regelungen über die Meldung von Vorfällen im Seeverkehr sind derzeit in Zusammenarbe� 
mit der EMSA und der Obersten SChifffahrtsbehörde im bmvit in Ausarbeitung. 
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Sicherhßltsbencht 2013 

5.2.4 SUB-Bereich Seilbahnen 

Gemäß den Bestimmungen des § 104 Seilbahngesetz sind die Seilbahnunternehmen verpflichtet. Unfälle 
und Störungen im Seilbahnbetrieb unverzüglich der SUB zu melden. Der Umfang und die Form der 
Meldungen der Seilbahnuntemehmen sind durch Verordnung zu bestimmen. 

In der erlassenen Meldeverordnung Seilbahnen sind der Umfang und die Fomn der Meldungen von Unfällen 
und Störungen. die beim Betrieb einer Seilbahn auftreten. geregen. 

5.2.5 SUB-Bereich Zivilluftfahrt 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 99612010 .Verordnung Ober die Untersuchung und Verhütung von Unfallen 
und Störungen in der Zivilluftfahrt· sind Unfälle und schwere Störungen der SUB zu melden. 

Des Weiteren bestehl eine generelle Meldeverpflichtung gemäß den Bestimmungen des § 136 
Luftfahrtgesetz. die durch die Bestimmungen der Zivilluftfahrt-Meldeverordnung konkretisiert ist. 

Alle Meldungen werden von einer zentralen Meldestelle In der AustroControl GmbH (ACG) 

entgegengenommen und der SUB weitergeiMet 

Für die SUB besteht darüber hinaus noch eine Meldeverpflichtung von Unfällen und schweren Störungen 
gegenüber der Europäischen KommiSSion. der Europäischen Luftfahrtbehörde (EASA). der InternatIOnalen 
Luftfahrtorganisation (ICAO) und - wenn ertorderlich - gegenüber beteiligten Staaten 

5. 3 Einleitung einer Sicherheitsuntersuchung 

Eine Sicherh8llsuntersuchung beginnt grundsätzlich mit der Meldung des Vortalls; entscheidend Isljedoch. 
dass nicht bei jeder Meldung eine Sicherheitsuntersuchung eingeleitet wird. Art und Umfang der 
Sicherheitsuntersuchung hat sich nach der Schwere des Vorfalls sowie insbesondere nach den 
voraussichtlich zu gewinnenden Erkenntnissen für eine Verbesserung der VerkehrsslcherhM zu richten 
Wird eine Untersuchung eingeleitet. ISt Insbesondere auch zu entscheiden. ob für diese Untersuchung auch 
eine Befundaufnahme vor Ort ertordenich ist. 

Die SUB beauftragt im Einzelfall den Untersuchungsbeauftragten. dem die Verantwortung tur Organisation. 
Durchfuhrung und Aufsicht der Jeweiligen S,cherh8ilsuntersuchung übertragen wird. 

Schwere Unfalle Sind jedenfalls zu untersuchen Darüber hinaus ISt eine S,cherhe,tsunlersuchung von 
Vortällen, die keine schweren Unfälle sind. immer dann durchzuführen, wenn zu erwarten 1St. dass eine 
SIcherheitsuntersuchung neue Erkenntnisse zur Vemneldung künftiger Vorfälle bringt. 

5.4 Sicherheitsuntersuchung 

Jede S,cherhe,tsuntersuchung ist unverzüglich, einfach und zweckmäßig durchzuführen, WObei zu beachten 
ist, dass das Untersuchungsverfahren nicht öffentlich ISt und für die Untersuchungsbeauftragten 
VerschWlegenheltspfhcht besteht 

Die Befugnisse der Untersuchungsbeauftragten für die Durchfuhrung einer Sicherhedsuntersuchung vor Ort 
sind Im Unfalluntersuchungsgesetz bzw, für den Bereich ZIVIlluftfahrt In der Verordnung (EU) Nr 99612010 
.Verordnung über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen In der ZivIlluftfahrt" 
festgelegt. 

5,5 Untersuchungsbericht 

Jede Sicherhedsuntersuchung ISt mit einem UntersuchungsberIcht abzuschließen, der vor Veröffentlichung 
einem Stellungnahmeverfahren zu unterziehen ist. Der Untersuchungsbericht hat sich In seinem Inhall nach 
Art und Schwere des Vorfalls zu nchlen und verweist auf den ausschließlichen Zweck einer 
S,cherheitsuntersuchung. 

Der Untersuchungsbenchi hat unter anderem Einzelheiten des Vorfalls, Angaben Ober die beteiligten 
Verkehrsmillei. die für den Unfall kausalen Umstände, die durchgeführten UnterSUChungen und deren 
Schlussfolgerungen und die Feststellung der Ursache und gegebenenfalls Sicherhe�sempfehlungen zu 
enthalten. 
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Sicherheltsbencht 2013 

Sämtliche Untersuchungsberichte werden auf der Webseite der Bundesanstalt für Verkehr veröffentlicht 
(http./Iversa.bmvlt.gv at). 

5.6 Sicherheitsempfehlungen 

Aus dem Ergebnis der Untersuchung sollen Sicherheitsempfehlungen als Vorschläge zur Verbesserung der 
Verkehrssicherhert ausgearbeitet werden. die an jene Stellen zu richten sind. die diese in geeignete 
Maßnahmen umsetzen können. Ob und in welchem Umfang ausgesprochene Sicherheitsempfehlungen 
umgesetzt werden. liegt in der Verantwortung der konkret davon Betroffenen. 

Für den Bereich Schiene ist in der Richtlinie 2004/49/EG ,Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit" geregelt. 
dass die SUB mlndeslens jährliCh über Maßnahmen unterrichtet wird. die als Reaktion auf die 
ausgesprochenen Sicherheitsempfehlungen ergriffen wurden oder geplant sind. 

Für den Bereich Zivilluftfahrt ist in der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 ,Verordnung über die Untersuchung 
und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt' geregelt. dass der Adressat einer 
Sicherheitsempfehlung die SUB innerhalb von 90 Tagen nach Zugang des Übermittlungsschreibens über die 
beabsichtigten Maßnahmen zu informieren hat. Die SUB hat innerhalb von 60 Tagen nach Eingang dieser 
Information den Adressaten unter Angabe von Gründen mitzuteilen. ob die Antwort als ausreichend 
angesehen wird oder nicht. 

6 Zusammenarbeit (Behörden und andere Stel len) 

6.1 bmvit 

In regelmäßigen Abständen sowie bei Bedarf findet mrt den zuständigen Fachabteilungen im BMVIT ein 
umfassender Meinungs- und Informationsaustausch statt. 

6.2 ACG 

Zwischen der SUB und der ACG besteht auf Grund der Umsetzung der Bestimmungen des § 136 
Luftfahrtgesetz betreffend der Meldeverpflichtung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt eine enge Kooperation. 
Dies betrifft auch die in der ,Verordnung über Maßnahmen bel Vorfällen und Notfällen in der Zivilluftfahrt 
(ZNV)" enthaltenen Regelungen hinsichtlich der Verständigung der SUB über einen Flugnotfall SOli "v ar 
die aus Sicherheitsgründen an der UnfallsteIle vorgenommenen Veränderungen. 

6.3 Justiz (Staatsanwaltschaft) 

Die Zusammenarbeit mit der Justiz (Staatsanwaltschaft) erfolgt auf Grundlage der bestehenden 
Vereinbarung vom 07. August 2012. Bei der Ermittlung des Sachverhaltes wird darauf geachtet. dass sowohl 
der zuständige Staatsanwalt als auch der von der SUB beauftragte Untersuchungsbeauftragte seinen 
Täligkeiten uneingeschränkt nachgehen kann. Die Sicherung und Verwahrung von Beweisen sowie eine 
mögliche Verwendung von Beweisstücken für weiterführende Untersuchungen erfolgt ebenfalls gemäß der 
Vereinbarung in gegenseitiger Absprache 

6.4 Sicherheitsbehörden und Exekutivorgane 

Isl die Notwendigkeit gegeben. wird der von der SUB beauftragte Untersuchungsbeauftragte bei der 
Ermittlung des Sachverhaltes von den Sicherheitsbehörden bzw. Exekutivorganen - insbesondere am 
Unfallort - unterstützt. Für große Schadensereignisse ISt in der vom Bundesministerium für Inneres 
erlassenen ,Richtlinie zur IdentifiZierung von Katastrophenopfern nach großen Schadensereignissen (DVI -
Disaster-Victim-Identification)" sowie In dem dazu veröffentlichtem Handbuch (DVI-Handbuch) die 
Zusammenarbeit geregelt. 

In regelmäßigen Abständen werden die Mitarbeiter der SUB von Spezialisten der Exekutive im Hinblick auf 
Spuren- und Beweissicherung sowie in Befragungstechnik geschult. Des Weiteren finden - ebenfalls in 
regelmäßigen Abständen - Treffen mit den Landeskriminalämtern zu einem umfassenden Meinungs- und 
Informationsaustausch statt. 
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6.5 Unternehmen 

Für die Ermittlung des Sachverha�es wird der von der SUB beauftragte UnterSUChungsbeauftragte von den 
am Vorfall beteiligten Unternehmen - insbesondere durch die Bereitstellung der für die Untersuchung 
erforderlichen Daten. die Überrmttlung bezug habender Dokumente bzw. die Ubermittlung der Ergebnisse der 
Auswertung von Aufzeichnungseinrichtungen - unterstützt. 

In unregelmaßlgen A bständen wird mit den Unternehmen ein Meinungs- und Informalionsauslausch 
durchgeführt 

6.6 Sachverständige 

Bestimmle Telluntersuchungen können von der SUB nicht Im eigenen WirkungskreiS durchgeführt werden. 
Dies Sind Insbesondere Unlersuchungen von Bauteilen oder Matenalien. fOr die besondere Instrumente bzw. 
Gerate sowie genormte Mess- und Untersuchungsverfahren erforderlich sind. wie z B. die metallographische 
Untersuchung von Bautelien mittels Rasterelektronenmikroskop 

Der SUB steht eme Vielzahl von Sachverstandlgen (Sachverständigenbüros. Höhere Technische 
Lehransta�en. Universitäten) zur Verfügung. die je nach Untersuchungsbedarf schnftllCh mit der speZiellen 
Untersuchung und zur Erstellung emes Gutachtens beauftragt werden 

7 Internationale Beziehungen 

7. 1 NIB-Network (Bereich Schiene) 

Der Bereich Schiene ISt Vertreter Osterreichs im Netzwerk der europäischen Sicherherts- und 
Unfalluntersuchungsstellen (NIB-Network) bel der ERA 

Aufgaben des NIB-Networks Sind neben einem umfassenden Memungs- und Informalionsaustausch 
Insbesondere die Erarbeltung von Methoden fOr eme europawert elnh8!lliche Untersuchung von Vorfällen 
unter BerückSichtigung des technischen und wissenschaftlichen Fortschntts Konkrete Aufgaben werden In 
speZiell eingerIChteten Arbertsgruppen behande� Pro Kalende�ahr finden drei Tagungen des NIB- Networks 
statt 

7.2 Arbeitsgru ppen des NIB-Networks (Bereich Schiene) 

Der Bereich Schiene ISt darüber hinaus als Vertreter Osterreichs In folgenden Ober das NIB-Network 
emgenchteten Arbertsgruppen (Task Force) bel der ERA tätig 

7.2.1 TF ERAIL 

Weiterentwicklung der europäischen Datenbank ERAIL fur Vorfälle ,m Bereich des Schlenenverl<ehrs. 
Tagungen der TF finden bel Bedarf statt 

7.2.2 TF NIB-WORKPROGRAMME 

Laufende Ausarbeijung eines jährlichen Arbeitsprogramms für das NIB-Network Es findet eine Tagung pro 
Kalende�ahr statt 

7.2.3 TF NIB-ASSESSEMENT 

Ausarbeitung der Grundlagen fur eme UberprOfung des Standards der europäischen Sicherherts- bzw 
Unfalluntersuchungsstellen auf BaSIS der IGAO-Audlts Im Bereich ZIVIlluftfahrt Es finden drei Tagungen pro 
Kalende�ahr statt Die Arberten wurden Ende des Jahres 2013 abgeschlossen 

Bezugnehmend auf die Festlegungen In der TF- NIB-ASSESSMENT werden von der ERA jährlich ca 4 biS 5 
europäische Sicherherts- bzw Unfalluntersuchungsstellen uberprOft Die Überprufung des Bereichs Schiene 
durch die ERA hat ZWischen 16 und 20 Dezember 2013 stattgefunden. 

7.2.4 TF GUIOANCE 

Ausarbeitung von europaweit einheitlichen Grundlagen fOr die Untersuchung von Vorfällen. die Erstellung 
von UntersuchungsberIchten sowie SIcherheitsempfehlungen Es finden drei Tagungen pro Kalende�ahr 
statt Die Arbeiten wurden Ende des Jahres 2013 abgeschlossen 
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7.2.5 TF INDEPENDENCE 

Ausarbeitung von europaweit einheitlichen Regelungen im Zusammenhang mit der Unabhangigkeit der 
europaischen Sicherheijs- bzw. Unfalluntersuchungsstellen. Es finden zwei Tagungen pro Kalenderjahr statt. 
Der Abschluss der Arbeiten ist für das Jahr 2014 vorgesehen. 

7.2.6 TF HUMAN FACTOR 

Der Faktor ,Mensch' gewinnt In der Untersuchung von Vorfallen immer mehr an Bedeutung. In der TF 
HUMAN FACTOR werden europawert einheitliche Grundlagen zur Bewertung der Einflussnahme des 
menschlichen Faktors bei Vorfallen ausgearbeitet. Es finden zwei Tagungen pro Kalende�ahr statt. Der 
Abschluss der Arbeiten ist für das Jahr 2015 geplant. Auf europäischer Ebene wurde ein Expertenpool mit 
Fachleuten aus dem Bereich ,Human Facto'- eingerichtet, auf den alle europaischen Sicherheits- bzw. 
UnfalluntersuchungssteIlen zugreifen können. 

7.3 PCF (Bereich Schifffahrt/Seeschifffahrt) 

Der Bereich Schifffahrt ist Vertreter Österreichs im Permanent Cooperation Framework (PCF) für die 
Zusammenarbeit der europaischen Sicherhelts- bzw. Unfalluntersuchungsstellen für die Sicherheit im 
Bereich der Seeschifffahrt. Die Aufgaben des PCF sind unter anderem die Koordinierung und Stärkung der 
Zusammenarbeit auf europaischer Ebene, die Verbesserung des Informationsaustausches sowie die 
Aufstellung gemeinsamer Grundsätze für die Umsetzung von Sicherheitsempfehlungen und die 
Ausarbeitung harmonisierter Untersuchungsmethoden. 

7.4 Netz (Bereich Luftfahrt) 

Die SUB ist Vertreter Österreichs im Netz der europaischen Sicherheits- und Unfalluntersuchungsstellen für 
die Sicherheit in der Zivi 11 uftfahrt. Die Aufgaben des Netzes sind unter anderem die Koordinierung und 
Starkung der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, die Verbesserung des Informationsaustausches, 
sowie die Funktion eines Beraters nationaler und internationaler Institutionen. 

7.5 Grenzübersch reitender Informationsaustausch 

Zwischen den europäischen Sicherheits- bzw. Unfalluntersuchungsstellen erfolgt ein standiger Meinungs
und Informationsaustausch. Im Bereich Schiene finden darüber hinaus in regelmaßigen Abstanden Treffen 
europäischer Sicherheits- bzw Unfalluntersuchungsstellen statt (z.B. mit Deutschland, der Schweiz, der 
Tschechischen Republik, Ungarn, Luxemburg und Estland). 

7.6 Grenzüberschreitende Sicherheitsuntersuchung 

Grenzüberschreitende Sicherheitsuntersuchungen im Bereich Schiene werden in Kooperation zwischen den 
Sicherheits- bzw. Unfalluntersuchungsstellen der beteiligten Staaten durchgeführt Die jeweilige Sicherheits
bzw. UnfalluntersuchungssteIle des anderen Staates wird entweder als Beobachter zur Untersuchung vor 
Ort eingeladen oder führt im eigenen Staat Untersuchungen zum gegenständlichen Vorfall durch bzw. steht 
für die Übermittlung von Informationen zur Verfügung. 

Für den Bereich Zivilluftfahrt ist die Zusammenarbeit mij Untersuchungsstellen anderer Mijgliedsstaaten in 
der Verordnung (EU) Nr. 996/201 0 ,Verordnung über die Untersuchung und Verhütung von Unfallen und 
Störungen in der Zivilluftfahrt' geregelt. Des Weiteren wird diese Zusammenarbeit auch durch das Netz der 
europäischen Sicherheits- bzw. Unfalluntersuchungsstellen für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt unterstützt. 
Für die Zusammenarbeit mit Behörden in Drittlandern ist im Annex 13 des Abkommens über die 
Internationale ZivIlluftfahrt geregelt, wie die Verstandigung durchzuführen ist. Der betreffende Staat kann 
einen Beobachter zur Sicherheitsuntersuchung entsenden. 
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8 Statistik 

8.1 Bereich Schiene 

8.1.1 Nationale Datenbank 

S,cherhe,tsbencht 2013 

Der Bereich Schiene verfügt über eine Datenbank, in der alle gemeldeten Vorfälle erfasst werden Die in der 
Datenbank enthaijenen Datensatze ermöglichen kurzfristige Auswertungen nach unterschiedlichen Kriterien 

Auf Grund system- bzw. programmtechnischer Unterschiede besteht zwischen der nationalen Datenbank 
und der Internationalen Datenbank ERAIL nur eine eingeschränkte Kompatibilität. Im Jahr 2013 wurde mit 
der Entwicklung einer neuen nationalen Datenbank begonnen. Die In Entwicklung befindliche Datenbank 
gewährteistet einen uneingeschrankten Datenaustausch mit der Internationalen Datenbank .ERAIL· und 
ermöglicht darüber hinaus, bedarfsgerechte Abfragen durchzuführen und Berichte zu generieren. Der 
Testlauf der neuen nationalen Dalenbank startet im September 2014. 

Die neue Datenbank ermöglicht einerseits die Erfassung der ca. 1 500 Meldungen über Vorfälle pro 
Kalenderjahr im Sinne internationaler Vorgaben (z.B. Kategorisierung von Vorfällen), andererseits auch die 
Möglichkeit, Erkenntnisse aus durchgeführten Sicherheitsuntersuchungen und daraus abgeleitete 
Sicherheitsempfehlungen darzustellen. 

8.1.2 Datenbank ERAIL 

Die Mitte des Jahres 2012 in Betrieb genommene Datenbank dient der europaweit verpflichtenden 
Erfassung aller von den europäischen Sicherheits- bzw. Unfalluntersuchungsstellen untersuchten Vorfälle im 
Bereich Schiene. Das Grundkonzept der Datenbank ERAIL basiert auf der bereits seit mehreren Jahren für 
die Erfassung von Vorfällen im Bereich der Zivilluftfahrt bestehenden Datenbank ECCAIRS. 

In der Datenbank ERAIL können Knterien für Abfragen indiViduell festgelegt und statislische Auswertungen 
durchgeführt werden. 

Mit der geplanten neuen nationalen Datenbank Wird die Möglichkeit einer uneingeschränkten 
Kommunikation mit der Datenbank ERAII geschaffen, 

8.1.3 Definition "Schwerer Unfall I Signifikanter Unfall" 

Gemaß Richtlinie 20041491EG .Rlchtlinle Ober die EisenbahnsIcherheit· sind schwere Unfälle ZugkolliSIonen 
oder Zugentgleisungen mit mindestens einem Todesopfer oder mindestens fünf schwer Verletzten oder mit 
beträchtlichem Schaden für die Fahrzeuge, Infrastruktur oder Umwelt sowie sonstige vergleichbare Unfälle 
mit offenSIchllichen Auswirkungen auf die Regelung der EIsenbahnsicherheit oder das 
Sicherheitsmanagement. Beträchtlicher Schaden bedeutet, dass die Kosten von der Sicherheits-bzw 
Unfalluntersuchungsstelle unmittelbar auf insgesamt mindestens 2 Mio € veranschlagt werden 

Für schwere Unfälle besteht gemäß den Bestimmungen des Art. 1 9  Abs. 1 der Richtlinie 2 0041491EG 
.Richtlinie Ober die Eisenbahnsicherheit" jedenfalls eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
SIcherheitsuntersuchung. 

In der Richtlinie 2 00911491EG .Gemeinsame SicherheitSIndikatoren und gemeinsame Methoden für die 
Unfallkostenberechnung· wird der Begriff .signifikanter Unfall· verwendet Ein signifikanter Unfall ist jeder 
Unfall. an dem mindestens ein in Bewegung befindliches Schienenfahrzeug beteiligt Isl und bei dem 
mindestens eine Person getötet oder schwer verletzt wird oder erheblicher Sachschaden an Fahrzeugen, 
Schienen, sonstigen Anlagen oder der Umwelt entstanden Ist oder betrachtliche BetriebsstOrungen 
aufgetreten Sind. Unfalle in Werkstätten, Lagern oder Depots sind ausgeschlossen. Erheblicher 
Sachschaden an Fahrzeugen, Gleisen, sonstigen Anlagen oder der Umwelt ist ein Schaden in Höhe von 
mindestens 1 50 000 €. 
Im Abschnitt 1 5  (Vorfallstatistik 2 013 - Bereich Schiene) des vorliegenden Sicherheitsbenchtes wird den 
unterschiedlichen Definitionen durch eine Darstellung in getrennten Tabellen Rechnung getragen, 
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8.2 Bereich Schifffahrt (einschließlich Seeschifffahrt) 

Für den Bereich Schifffahrt in der SUB wurde für die für den Bereich Schiene bisher bestehende Datenbank 
entsprechend adaptiert und zur Erfassung von Vorfällen im Bereich Schifffahrt eingesetzt. 

8.2.1 Datenbank EMCIP 

Im Jahr 2012 wurde die von der Europäischen Agentur für die Sicherheit im Seeverkehr (EMSA) 
geschaffene Datenbank EMCIP in Betrieb genommen. Diese Datenbank dient einer europaweit 
verp",chtenden Erfassung aller den Sicherheits- und Unfalluntersuchungsstellen gemeldeten Vorfälle ,m 
Seeverkehr In eInem weiteren SchroH wurde von der EMSA festgelegt. dass die Datenbank auch dazu 
geeignet ist, alle Vorfälle im Bereich Schifffahrt. die sich auf Binnengewässern ereignen. zu erfassen. 

Durch dIese Festlegung besteht nunmehr auch fOr dIe SUB dIe Verpflichtung, alle gemeldelen Vorfälle im 
BereIch Schifffahrt in der Datenbank EMCIP zu erfassen. Im Jahr 201 3 wurde der SUB nach absolvierter 
Schulung eine Zugangsberechtigung erteilt und mit der Eingabe gemeldeter Vorfälle im Bereich Schifffahrt 
begonnen. 

Ähnlich wie In der Dalenbank ERAIL für den Bereich Schiene können auch in der Datenbank EMCIP 
Kriterien für Abfragen individuell festgelegt und statistische Auswertungen durchgeführt werden. 

8. 3 Bereich Seilbahnen 

Für den Bereich Seilbahnen in der SUB wurde die für den Bereich Schiene bisher bestehende Datenbank 
entsprechend adaptiert und für die Erfassung von Vorfällen im Bereich Seilbahnen eingesetzt. Für die nahe 
Zukunft ist davon auszugehen, dass diese Datenbank getrennt von sonstigen gesamteuropäischen 
Datenbanken für die Bereiche Schiene. Schifffahrt und Zivilluftfahrt weiterhin zu führen sein wird. 

8.4 Bereich Zivilluftfahrt 

8.4.1 Datenbank ECCAIRS 

Ab 1. Juli 2013 erfolgt eIne generelle Eingabe der gemeldeten Ereignisse in die Datenbank ECCAIRS durch 
die ACG Die SUB ist lediglich verpflichtet. bel jenen Vorfällen. für die eine Untersuchung eingeleItet wurde, 
den Datensatz bIS zur Vorlage des endgü�lgen Untersuchungsberichtes m� den vorfallrelevanten Daten zu 
befOlien Unabhängig der Eingabeverpflichtung durch dIe ACG wird für die SUB weiterhin die 
uneongeschränkte Möglichkeit bestehen. Abfragen durchzuführen und statistische Auswertungen 
vorzunehmen. 

DIe generelle Neustrukturierung der Erfassung von Daten über Ereignisse in der Zivilluftfahrt lassen zum 
gegenwärtIgen ZeItpunkt Jedoch keine geSICherten statistischen Auswertungen zu Ziel dieses 
KonsolidIerungsprozesses ist unter anderem auch. Vorgaben zu definieren. wie und unter Einbeziehung 
welcher Daten statistische Abfragen mit entsprechender Qualität durchgeführt werden können. Im 
Slcherheitsbencht für das Kalenderjahr 2014 WIrd erstmals eine diesen Vorgaben entsprechende 
VorfallstatIstik für den Bereich Zivilluftfahrt enthalten sein. 

Von der EuropäiSChen Kommission wurde Im Jahr 2011 ein Beschwerdeverfahren gegen die Republik 
ÖsterreIch betreffend der Nichtanwendung der Richtlinie 20031421EG ,Meldung von Ereignissen in der 
Zivilluftfahrt" sowie der Verordnung (EU) 1 32 1 12007 • Verordnung für die ZusammenfUhrung von 
Informationen über Ereignisse in der ZivIlluftfahrt in einem Zentralspeicher" eingeleitet. 

In den DOkumenten zum Beschwerdeverfahren wird ausgeführt. dass Osterreich seinen Verpflichtungen zur 
Speicherung slcherhensrelevanter InformatIonen aus Erelgnosmeldungen nicht im erforderlichen Umfang 
nachgekommen 1St. 

Im Janner des Jahres 2014 wurde in einem persönlichen Gespräch der SUB mit der Europäischen 
KommIssion eIn Lösungsmodell erarbeItet. Dieses SIeht vor. dass innerhalb von 3 Jahren - beg,nnend mit 
JulI 2014 - dIe Ereignismeldungen der Jahre 201 1, 2012 und 2013 in die nationale Datenbank und in 
werterer Folge in den Zentralspeicher eIngepflegt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden bereits 
ca. 900 Ereignismeldungen In dIe nationale Datenbank eingepflegt, wovon ca. 300 nach Durchführung einer 
QualilätskontrOlle durch die jeweils zuständigen Untersuchungsbeauftragten in den Zentralspeicher 
Obertragen wurden. 
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9 Qual itätsmanagementsystem (QM-System) 

Mrt der Einführung eines aM-System in der SUB soll sichergestellt werden, dass durch eine 
Vereinheitlichung der Prozessabläufe die Tätigkeiten aller betroffenen Mitarberter nach den gleichen 
Standards erledigt werden können und keine Doppelgleisigkeiten oder unnötige Zusatzaufwände entstehen. 

Um ein erfolgreiches aM-System einzufOhren, bedarf es jedoch einer entsprechenden Vorbereitungsphase. 
Alle Prozesse, die bei einer Sicherheitsuntersuchung zu beachten sind, sind zu erfassen, zu dokumentieren 
und gegebenenfalls zu verändern, sowie Maßnahmen abzuleiten, mit welchen aualrtätskennzahlen erfasst 
und analysiert werden können. Durch diese aualrtätskennzahlen können Schwachstellen, die Auswirkungen 
auf das Gesamtsystem haben, erkannt und entsprechende Verbesserungen definiert werden. 

Die Arbeiten an der Einführung eines aM-Systems im Bereich Schiene sind weit fortgeschntten. Die für die 
Zertifizierung erforderlichen Handbücher (z.B. aM-Handbuch, Arbeitshandbuch, Ausbildungshandbuch) 
sowie die für die laufenden Tätigkeiten erforderlichen Dokumente befinden sich in der Phase der 
Fertigstellung. Dies betrifft auch die für die Implementierung des aM-Systems erforderlichen Anweisungen 
(Organisations- und Verfahrensanweisungen, Interne Mitteilungen). 

Die Zertifizierung des aM-Systems im Bereich Schiene findet im 4. auartal 2014 statt, Nach erfolgreicher 
Zertifizierung wird in einem nächsten Schritt mit der Implementierung des aM-Systems für den Bereich 
Zivilluftfahrt begonnen. 

Im Rahmen einer Prüfung der Bereiche Schifffahrt und Zivilluftfahrt in der SUB wurde durch den 
Osterreichischen Rechnungshof im Jahr 2010 empfohlen, dass die Kosten jeder Untersuchung auf 
Kostenträgerbasis berechnet werden sollen, Im Vorgriff auf die Einführung eines aM-Systems wurde im Jahr 
2012 für die Erfassung der Kosten einer Untersuchung das Projekt .Kosten- und Ressourcenplanung" 
gestartet. Ziel dieses Projektes war die Ausarbeitung eines Modells zur standardisierten einherthchen 
Ermittlung der Untersuchungskosten einschließlich der Möglichkeit, Soli-list-Vergleiche durchzuführen 

Im Bereich Schiene wird sert 01. Jänner 2013 dieses Modell lückenlos für jede Untersuchung angewendet 

1 0  Bericht des Verkeh rsaussch usses vom 1 2. April 201 2 

Im Bericht des Verkehrsausschusses vom 1 2. April 2012 Ober die Regierungsvorlage ( 1 727 der Beilagen) 
Bundesgesetz, mrt dem das Unfalluntersuchungsgesetz, das Kraftfahrgesetz 1967, das Seilbahngesetz 
2003 sowie das Schifffahrtsgesetz geändert werden, ist dokumentiert, dass der In der Regierungsvorlage 
enthaltene Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit beschlossen wurde. 

Des Weiteren hat der Verkehrsausschuss einstimmig folgende Feststellung beschlossen 

ZI/at: ./m Sinne einer praktikablen und der Sicherheit der Luftfahrt dienlichen Umsetzung eines Salety 
Management Systems bzw. der Sicherung dessen Reporting-Kullur sollen die Auswl/1wngen des § 21 
eva/wert und nach zwei Jahren von der Unlalluntersuchungss/elle Bencht erstattet werden. Im Falle von 
negativen Auswirkungen wird eine Oberarbeitung im Sinne der Sicherheit in der Luftfahrt angedacht . •  

Stellungnahme der SUB: 

Der § 2 1  UUG 2005 beinhaltet Durchführungsbestimmungen Ober Sicherhertsuntersuchungen Im Bereich 
der Zivil luftfahrt. Für Sicherheitsuntersuchungen im Bereich der ZIvilluftfahrt gelten die Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 99612010 • Verordnung Ober die Untersuchung und Verhutung VOn Unfällen und 
Störungen in der Zivilluftfahrt". Darüber hinaus sind fOr Sicherheitsuntersuchungen im Bereich der 
ZivIlluftfahrt auch Bestimmungen des UUG 2005 Sinngemäß anzuwenden 

Die Evaluierung im Beobachtungszeitraum umfasste nachstehende Krrteflen' 

Anwendung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 9961201 0  .Verordnung Ober die Untersuchung 
und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt) in Verbindung mit den sinngemäß 
anzuwendenden Bestimmungen des UUG 2005 in der multimodal strukturierten SUB.; 
Zusammenarbert der Untersuchungsstellen auf internationaler Ebene; 
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Zusammenarbert mrt Behörden auf nationaler und internationaler Ebene, Insbesondere betreffend die 
Schnittstelle BMJ und SUB Im Sinne der Bestimmungen des § 11 UUG 2 005 In Verbindung mrt dem 
Erlass des BMJ, GZ. BMJ-S825- 2 07/ 0006-IV 312 012  vom 07 August 2 0 1 2 ,  
Zusammenarbert mrt Untemehmen in Österreich sowie In anderen Staaten; 
Verfahren über die Meldung von Unfällen und StOrungen, 
Umsetzung ausgesprochener Sicherhertsempfehlungen 

Das Ergebnis der Evaluierung ergab für den Beobachtungszeitraum keine negativen Auswirkungen auf die 
Tatigkerten der SUB. Sowohl In Bezug auf Inhalt und Umfang wurden keine Einschränkungen oder 
Behinderungen bei der Durchführung von unabhängigen Sicherheitsuntersuchungen der SUB festgestel� 

1 1  Aktivitäten 201 4  

Umsetzung der Vereinbarung mit der Europäischen Kommission betreffend Speicherung von 
ErelgOismeldungen in der Zivilluftfahrt 
Projekt .QM-System·; ZertiflZierung für den Bereich Schiene (4 Quartal 2 01 4) 
Projekt .QM-System·; Beginn der Arbeiten fOr den Bereich ZIvIlluftfahrt ( 1  Quartal 2 015) 
Projekt .Meldezentrale·; Schaffung einer verkehrstragerubergrelfenden Meldezentrale (Arberten Sind 
weitestgehend abgeschlossen). 
Projekt .Expertenpoor; Bildung eines Pools von Experten für spezielle Untersuchungen im Rahmen einer 
Sicherheitsuntersuchung (Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen) 
ICAO- Audrt Bereich Zivilluftfahrt; Schließung noch offener Findlngs. 
ERA-Assessment Bereich Schiene; Schließung der offenen Flndings (Bericht der ERA liegt vor, 
Correctlve Action Plan erstellt, offene Findings weitestgehend geschlossen) 
Ausbildung- und Werterbildungsmaßnahmen: Datenbanken ECCAIRS, ERAIL und EMCIP, Spuren- und 
Beweismittelsicherung (Exekutive), fachtechnische Schulungen (z.B. Tnebwerkshersteller). 
PrOjekt .Human Facto<"; Schwerpunkt in den Sicherheitsuntersuchungen (weltweiter Trend), Aus- und 
Werterbildungsmaßnahmen. 

16 
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Sicherhellsbencht 2013 

1 2  Tätig keiten 201 3 - Bereich Sch iene 

1 2.1 Eingelangte Meldungen 

Vorfälle gesamt 

• davon Unf.älle 

• davon Störungen 

12.2 Untersuchungen gesamt 

12.3 Untersuchungen vor Ort 

2012 2013 

1 573 1693 

1002 I 1060 

571 I 633 

KollISion Z 20592 mit Z 20595 zWischen BI HOtteldorf und BI. Wien Penzlng 

Entgleisung Z 55062 Im BI Ebenru� 

KolliSion Z 2703 mit Personengruppe ZWischen BI BIerbaum und BI FOrstenfeld 

Beinahe Zusammenprall Z 16951 mll PKW auf E,senbahnkreuzung ,m Bereich Krems a.d. Donau 

Zusammenprall entrollter Wagen mit PKW auf EIsenbahnkreuzung ,m Bereich WI<lselburg a.d E�aul 

Entgleisung Z 57709 Im BI Wen Zvbl 

KolliSion Z 48026 mit Gleisbaukran Im BI Leopoldau 

1 2.4 Untersuchungen nicht vor Ort (weiterführende Untersuchungen) 

KollISion Z 278 mit Verschubfahrt Im BI Peggau-Deutschfelstntz 

Beinahe KollISiOn Z 34 1 8 mit Nebenlahrt Im BI M,tterwe,ßenbach 
-------------------------------------1 

Zusammenprall Z 9 mit PKW aul EIsenbahnkreuzung Im Bereich der Hsl Rellenbach 

KolliSion Z 167 mit Infrastruklurelnnchtungen und Entgleisung Z 20261 
--��------------------� 

KolliSion Z 41185 mit Baufahrzeug Im BI Obereggendorf 

KolliSion Z 21632 mit Gleisbaukran Im BI Stockerau 
----------------------------1 

KollISion Z 41945 mit Verschublahrt Im BI Wels Vbl 
------------------------4 

Entgleisung Z 48400 Im BereICh der Hst. Werfen 
-------------------------------4 

Entgleisung Z 46695 Im BI Bruck a d Leltha 
------------------------------� 

KolliSion Z 5917 mit Baumaschine Im BI Marchtrenk 

KolliSion Z 752 mit Gegenstand ZWIschen Hast HOnigsberg und BI MOrzzuschlag 

Entrol�er Schnellumbauzug Im BI SpIllai am Milistattersee 

Entgleisung Z 61032 Im BI Linz Vbl 
--------------------------------� 

Entrolne Fahrzeuge In der Anschlussbahn Ortmann 

KolliSion Z 867 mit Schienen ,m BI Telfs PIaffen holen 

17 
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08.10.2013 

1 1.1 1.2013 

22.11.2013 

25.1 1.2013 

Sturz eines Reisenden aus Z 1940 im Bereich Bf. Amstetten 

Fehlslgnalisierung im BI. Nlklasdorf 

Kollision Z 5022 mit Fahrzeugteilen 

Unenauble SignalOberfahrung Im BI ludeseh 

1 2.5 Sicherheitsempfehlungen (im Jahr 201 3  ausgesprochen) 

Siehe Annex 1 .  

Sicherheltsbencht 2013 

1 8  

III-176 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)18 von 55

www.parlament.gv.at



Sicherhe!!sbencht 2013 

1 3  Tätigkeiten 201 3- Bereich Schifffa h rt  

1 3. 1 Eingelangte Meldungen 

-�....::.: - ._�� .-

a �  ':"'l! 
_. -_ .. 

_ .. ) DerzeIt keme Unlel'SChetCIung ZWIschen Unlalten und StOrungen 

1 3.2 Meldungen getrennt nach Schifffahrtsaufsichten 

31 

31 

-

10 

20 
�------------------------------ +----------

1 
-----�-��----

4 

4 

3 

1 3.3 Untersuchungen gesamt 

I ! ." 

I!': r: i, • 

1 3.4 Untersuchungen vor Ort 

I Keine Untersuchungen vor Ort 

1 3. 5 UntersUChungen nicht vor Ort 

42 

42 

-

KolliSion eines Kleinfahrzeuges mit einem leeren Tank-Guterschlff Im bei Strom-km 1929.9 Durch die 
Kollision Ist das Kleinfahrzeug gesunken Es wurde jeweils eine Person schwer verletzt und eine 
Person leicht ve�etzt 

Ursache Fahrfehler des KleJnfahrzeuges 

1 3.6 Sicherheitsempfehlungen (im Jahr 201 3 ausgesprochen) 

Siehe Annex 1 

1 9  

III-176 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 19 von 55

www.parlament.gv.at



1 4  Tätigkeiten 201 3- Bereich Seilbahnen 

1 4. 1 Eingelangte Meld ungen 

. .v:-=.... 
u �.=:J 

-- � 

1 4.2 Untersuch ungen gesamt 

1 4.3 Untersuch ungen vor Ort 

I Keine Untersuchungen vor Ort 

1 4.4 Untersuchungen nicht vor Ort 

I Keine weiterlOhrenden Untersuchungen 

1 4.5 Sicherheitsempfehlungen (im Jahr 201 3  ausgesprochen) 

Siehe Annex 1 .  

S,cherheltsbeflcht 2013 

21 1 3  

1 5  9 

6 4 

1 

20 
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Sicherhellsbencht 2013 

1 5  Tätigkeiten 201 3  - Bereich Ziv i l l uftfah rt 

1 5. 1 Eingelangte Meldungen 

,fl 
2616 1927 

:J � -') 42 

-') 1885 

0) In den Vorjahren erfolgte keine Unterschetdung Z'Mschen Unfallen und Störungen 

1 5.2 Untersuchungen gesamt 

. • 23') 12 

• - 5 

20 24 

0) In den VOfJahren erfolgte keine UnterscheIdung ZWIschen Untersuchungen vor Ort und Untersuchungen nicht vor Ort 

1 5.3 Untersuchungen vor Ort 

� � 
Unfall mit Motorflugzeug Im Bereich Flughafen Wien Schwechat. NIederOSterreich 

, t JEI:ll f---= 
Unfall mit Motorflugzeug Im Bereich Flugplatz Wels. Oberösterreich 

r.n;n.Totl Unfall mit Segelflugzeug im Bereich Flughafen Innsbruck. Tirol') 

, ,. , Unfall mit Segelflugzeug Im Bereich Flughafen Innsbruck. Tirol') 

, , Unfall mit Hubschrauber Im Bereich Ungenach. Oberösterreich 

" , , Unfall mit Motorflugzeug Im Bereich Flugplatz Mauterndorf. Steierrnar1< 

. , , Unfall mit Motorsegler Im Bereich Flugplatz Althchtenwarth. Niederösterreich 
1---- -= 

, , , Unfall mit Segelflugzeug Im Bereich Flugplatz W,ener Neustadt West, Niederösterreich 

I .  I · ,tri Unfall mit Segelflugzeug Im Bereich SpeIereck, Salzburg 

� Unfall mit Motorflugzeug im Bereich Flugplatz Wiener Neustadt Ost, NIederösterreich 

, ' Unfall mit Segelflugzeug Im Bereich Flugplatz Mautemdorf, Salzburg 

Unfall mit Motorflugzeug Im Bereich Flugplatz Krems, Niederösterreich 

�) Am 03 05 2013 eretgneten Sich Im Bereich des Flughafens InnsbnJck 2 Vorfalle 

1 5,4 Untersuchungen nicht vor Ort 

� Schwere Störung mit Motorflugzeug Im Bereich Flughafen Graz, Steiermark 

f-=� , , � .. Unfall mit Motorflugzeug im Bereich Flugplatz Mayerhofen, Kamten 

-=;;;; Unfall mit Hubschrauber ,n der Steierrnar1< ' . , 

,;nm,..� Unterschreltung Flughöhe Im Bereich Flughafen Wien Schwechat, NIederösterreich 
1-:";-----. , Unterschreitung Flughöhe Im Bereich Flughafen Altenrhein, Vorarlberg 
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1 5.5 Akkreditierter Vertreter 

....,....... 
Hi1. 'iaTo'I' Unfall mit Hubschrauber ,n Deutscl1land 

• • Unfall mh Motorflugzeug In den USA 

• • Unfall mit Motorflugzeug in Japan 

• • Unfall mit Motorflugzeug In Atllloplen 

• •  • Unfall mit Motorflugzeug In Athioplen 
t-= m� Unfall mit Motorflugzeug ,n Deutschland 

�. Unfall mit Ultralelcl1tf1ugzeug In Finnland 

�"ToI Unfall mit Motorflugzeug In den USA 

� Unfall mit Motorflugzeug In den USA 

\I!r.!llii!l Unfall mit Motorflugzeug In den USA 

� Unfall mit Motorflugzeug In Peru 

-rtY;n:T.! Unfall mit Motorflugzeug In den USA 
1-: WJa:l Unfall mit Motorflugzeug In Spanien 

\I!rn:H Unfall mit Motorflugzeug In Singapur 

· . • Unfall mit Motorflugzeug In den USA 
:_-

tr!:mI!l Unfall mit Motorflugzeug In ScI1wede n 

� Unfall m it Motorflugzeug In Thailand 

� Unfall mit Motorflugzeug In Deutscl1land 

m� Unfall mit Motorflugzeug In Italien 

�-= 0 • • Unfall mit UltraJetehtflugzeug Spanien 

� Unfall mit Motorflugzeug In A ustrallen 

�� Unfall mit Motorflugzeug In den USA 

� Unfall mit Motorflugzeug In Thailand • 0 

..;;.=- Unfall mit Motorflugzeug on Thailand 

1 5.6 Präventive Tätigkeiten (fachliche Mitarbeit) 

• . • 

� - , 
I,.. - --

"li 
.... - . 

1 5.7 Sicherheitsempfehlungen ( im Jahr 201 3  ausgesprochen) 

Siehe Annex 1 

Sicherheitsbencht 2013 

-

- 1 

f..\ IJ 
1 

1 

1 
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SIcherheIlsberIcht 2013 

1 6  Vorfal lstatistik 201 3  - Bereich Schiene 

1 6. 1 Gemeldete Vorfälle 

Vorfälle gesamt 

• davon Unfälle 

• davon Störungen 

1 6 .2 Gemeldete Unfälle nach Unfallart 

Kollision Zug 

Kollision Verschub I Nebenlahrt 

Entgleisung Zug 

Entgleisung Verse hub I Nebenfahrt 

Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen 

Schadensfälle bei der Beförderung von Gefahrgilt 

Verletzung I Tötung von Personen durch Schienenfahrzeuge 

Verlel2ung I Tötung von Personen durch sonstige Unfälle 

Brände I E.plosionen Fahrzeuge 

Brände f Explosionen Inrrastruktur 

Suizide I Suizid versuche 

20140930_ SU B_ S,cherl1e,lsbenchl_2013 _ U Jb _ 0 6.docx 

Anzahl 

" ..:, " .'!i .'!i " " " " .. " .. 
J::: .:; " 1: t! " .=! " " .. " " " " " J::: " .t: '" " J::: Z " -" " .t: .. 

:. .. � '" ., .. Ol .! '" " '" " .c ::'l ;;: > > « 

......... 
111""_-

633 593 5 5 30 

Anzahl 

" ..:, " .. E " " � c c ., c " 
J::: .:; .. 1: .. " " c .. " c " .. " :c c .t: '" C J::: Z C -" " -" .. � .. � '" ., .. Ol .'!i .. '" " '" c .c ::'l ;;: > > « 

--_ ... ----
85 45 40 

1 4  10 4 

1 06  62 42 2 

157 120 22 1 5  

23 23 

44 32 2 1 9 

26 20 5 

40 35 4 

143 132 1 10 

1 22 105 1 7  
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Sicherheltsbeflcht 2013 

1 6. 3  Gemeldete schwere Unfälle nach Unfallart (RL 2004/49/EG, UUG 2005) 

Kollision Zug 

Kollision Ve",chub I Nebenfahrt 

Entgleisung Zug 

Entgleisung Verschub I Nebenfahrt 

Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen 

Verletzung J Tötung von Personen durch Schienenfahrzeuge 

Verletzung J Tötung von Personen durch sonstige Unfälle 

Anzahl 

c ;, CD 
!!! !!! 

c 
c c c on c " 

.c l:! CD � l:! CD :> CD c .. " c .c " c: :c c .c u CD c .c 
Z E .c u .c .. � .. .. on .. '9 � " EIl " EIl .0 > > c: ::l ;{ <l 

-----
-----
-----
-----
.. _---
-----

---
1 6.4 Gemeldete sign ifikante Unfälle nach Unfallart (RL 2009/149/EG, eSI)  

Kollision Zug 

Kollision Verschub I Nebenfahrt 

Entgleisung Zug 

Entgleisung V.",chub I Nebenlahrt 

Unfälle .. ur Eisenbahnkreuzungen 

Verlelzung ' Tötung von Personen durch Schienenfahrzeuge 

Verletzung I Tötung von Personen durch sonstige Unreille 

Anzahl 

c: .;, c CD 
!!! E c: c c: on c CD 

.c !I CD � " :> " c .. CD c .!! " c :c c .c 
CD c .c c: .c u .t:. .. � .. z � .. on .. EIl � " EIl " CD C .0 :::. ;{ > > <l 

-----
----. 
----
---
.... _--
.... -

1 5 12 ---
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1 6.5 Gemeldete Störungen nach Störungsart 

Unerlaubte Signalüberlahrung Zug 

Unerlaubte Signalüberfahrung Verschub I Nebenfahrt 

Unerlaubtes Einlassen von fahrten in besetzte Gleisabschnitte 

Fehlein·, Fehlausfahrt. Fehlsignalisierung 

Fahren ohne Auftrag bzw. Fahrerlaubnis 

Entrollen von Schienenfahrzeugen 

Technische M�ngel an Anlagen und Schienenfahrzeugen 

Zugtrennungen 

Mangelhafte Verladung I Ladungssicherung 

Beeinträchtigung des sicheren aetriebes durch Bahnfreve' 

Gef�hrdun9 von Personen durch Fahrten bei Arbeiten im 

Gleisbereich 

Unterbliebene Sicherung von Eisenb.ahnkreuzungen 

Einfahrende Slraßenfahrzeuge in schließende Eisenbahn· 

kreuzungen 

Unerlaubtes Betreten von Bahnanlagen 

Sonstige Störungen 

1 6.6 Verunfallte Personen (ausgenommen Suizid) 

Getötete Personen 

Schwer verletzte Penoonen 

Leicht verletzte Personen 

S,cherhßIIsbencht 2013 

Anzahl 

c .;. .. .. 
! 

c 
c 

Ei 
c c .. c .. 

.r:. .. .: II .. :l .. C 
.. .. c u .. c :c c .r:. ID c .r:. 

Z 
c .r:. u .r:. .. � .. � .. .. .. ID .!! � ID  .. ID c D ::) ;( > < 

.... _-
.. ----35 33 2 

-
4 4 

3 3 

20 19 

14 1 1 3 

254 244 1 0  

87 87 

49 49 

35 30 3 2 

4 4 

46 45 

1 9  1 8  

31 31 

c 
.. ! c c 

.r:. II .. 
.. .. c ID c .r:. � .. .!! .. ID 
;( > 

Anzahl 

;. !l c c .. c .. 
.: II .. .a .. c 
u .. c .r:. c .r:. 
Z E 

.r:. u .r:. " .. .. .. ID .. ID c D ::) > < 

-

= . .. - " 
" ' " --
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Sicherheltsbencht 2013 
1 6.7 Getötete Personen nach Unfallart (ausgenommen Suizid) 

Kollision Zug 

Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen 

Verletzung I Tötung von Personen durch Schienenfahrzeuge 

Verletzung I Tötung von Personen durch sonstige Unfälle 

1 6.8 Schwer verletzte Personen nach Unfallart 

Kollision Zug 

Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen 

Verletzung I Tötung von Personen durch Schienenfahrzeuge 

Verletzung I Tötung von Personen durch sonstige Unfälle 

1 6.9 Leicht verletzte Personen nach Unfallart 

Kollision Zug 

Kollision Verschub I Nebenfahrt 

Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen 

Verletzung I Tötung von Personen durch Schienenfahrzeuge 

Verletzung I Tötung von Personen durch sonstige Unfälle 

Brände I Explosionen Fahrzeuge 

Anzahl 

c .;, CI> l!! CI> c 
c c E c <IJ C CI> 
.t= :I CI> � CI> � CI> C .t= .. " c � " C .t= C .t= m c .t= C .t= " .t= .. � .. z � .. <IJ .. m .!! " 111 " m c .0 ::, :;;: > > « 

----
.... _--
---

Anzahl 

c .;, " CI> l!! c 
c E c C <IJ C CI> 
.t= " � :I CI> " " c .. CI> C " CI> C :;: C .t= 
111 c: .t= 

Z c: .t= " .t= .. 
� .. � .. <IJ .. m ,g � m  � m  c: .0 ::, « « 

.... _-
.... _-
.... _--

1 3  1 0  . 

Anzahl 

c: 
CI> CI> l!! c: � r:: c: 
.t= J:j " � J:j CI> .. " r:: " " c: m c: .t= 

Z E .t= � .. .. .!! � m  CI> 111 
:;;: > 

.;, c: <IJ c: " " CI> c: :;: c: .t= 
" .t= .. 
<IJ .. m 
c: .0 ::, « 

.... _-
----
.... _--
.. _--. ----
-----
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S,cherhellsbencht 2013 

1 6. 1 0  Getötete Personen nach Personenkategorien (ausgenommen Suizid) 

Reisende 

Mitarbeiter 

Benutzer von Eisenbahnkreuzungen 

Sonstige Personen 

Nicht autorisierte Personen 

Anzahl 

" ;, " .!! " " " " E " on " " 
.s:: !j " .: " � " " 
.. " " u " " .: " .s:: '" E .s:: 

Z E 
.s:: u .s:: .. " " '" " C!I .s? " '" " '" " .D 

< 
> > < :> 

•------.... -
-----

4 4 • I · . 
1 6. 1 1  Schwer verletzte Personen nach Personen kategorien 

Reisende 

Mitarbeiter 

Benutzer von Eisenbahnkreuzungen 

Sonstige Personen 

Nicht autorisierte Personen 

AnUihl 

" ;, .. " .! c 
c E " c ., c " 

.s:: .. .: !j " � " c " " c u " C :;: c .s:: Ul c .s:: 
Z E .s:: u .s:: " � " " wo .. Ul .E " Ul " '" C .D :. > > < < 

.... -
.... _-
.... _--
---

1 1  1 1  -
1 6 . 1 2  Leicht verletzte Personen nach Personenkategorien 

Reisende 

Mitarbeiter 

Benutzer von Eisenbahnkreuzungen 

SonstJgo Personen 

Nicht autorisierte Personen 

Anzahl 

c ;, .. " .. c 
c E " E c '" c " 

.s:: " :c " � .. c 
.. " c u .. c :;: c .s:: Ul c .s:: 

Z E 
.s:: u .s:: .. � .. .. '" .. C!I .E " Ul .. Ul C .D 

< 
> > < :> 

.... _-
.... _-
.... _--
-----
-----
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Sicherheitsbencht 201 3  

1 6 . 1 3  Suizide und Suizidversuche 

Anzahl 

c .;, " E .!! c 
c c c " c " 

� " � !! " ::J " C .. " c � " c :E c � " In c � 
Z E 

� " � .. � .. .. " .. m � " m " m c SJ 
:J 

< 
> > 0( 

Suizid getötet 

Suizidversuch - verletzte Personen 

Suizidversuch - ohne Verletzung 

.... -
-----

- - - - 6 

1 6.1 4  Unfälle auf Eisenbahn kreuzungen 

Unfälle gesamt 

• davon mit technischer Sicherung (Lichtzeichen-, Schrankenanlagen) 

• davon mit nichttechnischer Sicherung (Sicht, akustische Signale) 

1 6. 1 5  Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen - Verunfallte Personen 

1 6. 1 6  Unfäl le auf Eisenbahn kreuzungen - Benutzer 

PKW 

LKW 

Busse 

Nutzfahrzeuge I Landwirtschaftliehe Fahrzeuge 

Einspurig motorisierte Fahrzeuge 

Fahrrad 

Fußgänger 

1 6. 1 7  Anzahl der Eisenbahn kreuzungen/Eisenbahnübergänge 

Gesamt (ausgenommen nicht öffentliche Eisenbahnübergänge) 

• davon mit technischer Sicherung (Lichtzeichen-, Schrankenanlagen) 

• davon mit nichttechnischer Sicherung (Sicht, akustische Signale) 

Nicht öffentliche Eisenbahnübergänge 

Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 

. . ; . 
1815 
2269 

1721 
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S,cherhMSbencht 2013 

1 7  Vorfal lstatist ik 201 3 - Bereich Schifffa h rt  

1 7. 1 Gemeldete Vorfä lle 

lJ-::��-,-"-, , 
� CTI"Ttl.IJi1'I1!cJ 

') Derzeit keine Unterscheidung ZWIschen Unfallen und Störungen 

1 7.2 Gemeldete Unfälle nach Unfallart 

I I, ']:1-
� 

.-
':..:: � 

0) Mehr als ein Wasserfahrzeug beteihgl 

1 7.3 Gemeldete Unfälle nach SChiffstyp 

I .1 

1 7 .4 Verunfallte Personen 

1 7.5 Schäden 

':7; : : :. I . 

1 7.6 Ursachen 

r ..: -:.-:.:� 

_-:,---. 
-� 

------
-� 

-

_. -

-

. 

. 

.. -

•.. - _  . .  

-

_. 

� 

. . . . 

-

-

--. --

. 

- .. 

42 

42 

. 

10 

9 

3 

20 

22 

1 1  -

--- -----f--------� 
13 - ._---- ---
4 

5 

8 

32 

9 

23 -- --
5 

13 
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1 8  Vorfal lstatistik 201 3  - Bereich Sei lbah nen 

1 8. 1 Gemeldete Vorfälle 

� .� J 
_'�::l 

� 

1 8.2 Gemeldete Vorfä l Ie nach Unfallart 

1 8.3 Verunfallte Personen 

1 8.4 Getötete I Verletzte Personen nach Personenkategorien 

.: .', . 

.... . 

SicherheitsberIcht 2013 

1 3  

9 

4 

9 

1 

8 

,..,.....,..,.., 

� Ü:'-I� 
. 5 

1 3 
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1 9  Vorfal lstatistik 201 3 - Bereich Zivi l luftfa h rt 

1 9.1 Gemeldete Vorfä lle 

1 9. 2 Gemeldete Unfälle nach U n fa l lart 

SIehe Punkt 8 4 1 .Datenbank ECCAIRS· 

S,cherhellsbencht 
2013 

1927 

42 

1885 
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Sicherheitsbencht 2013 

Annex 1 - Sicherheitsempfehlungen 

Die Reihung der Sicherheitsempfehlungen orientiert sich am Datum des Aussprechens (Veröffentlichung des 
Untersuchungsberrchtes) und nicht am Datum des Vorfalls. 

Bereich Schiene 

Entgleisung Z 44213 Im BI. Bre •• anoneIBrlxen 

A-201 31001 

Uberprufung, ob die erlorde�lchen Angaben zum Radsatz gemäß den Bestimmungen des Anhang F 
(Informativ) der EN 1 3260 In den Daten des EWT aufgezeichnet werden mOssen 

Derze" liegen keme InformatIOnen /Jber emge/ertete bzw bererts umgesetzte Maßnahmen vor 

A-20131002 

Uberprufung, ob die Informativen Anhange C, 0, E und F der EN 1 3260 normative Anhange sein 

DerzeIt /regen keme InformatIOnen tJber elnge/ertete bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

SIchersteIlung, dass die NSA Im bmvlt von den getroffenen Maßnahmen In Kenntnis gesetzt WIrd, um 

Internationalen Verpflichtungen nachkommen zu können 

Derzert /Iegen keme InformatIOnen über emgefetlete bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

A 201 31004 

Uberprufung ob die Anwendung der EN ISO 9001 Im E,senbahnbereICh ausreIChend Ist 

, 1I�n vnr 

SIchersteIlung, dass vordnnghch eine Uberprufung der EK km 1 3.985 gemäß § 103 Abs 1 ElsbKN 
durchgefuhrt Wird Dabei ISt auf die Bauten und den Bewuchs Im Bauverbotsbereich zu achten 

Die Zusttmdlgkelt liegt beim Land Nteder6sterrelch Derzell liegen keme InformatIOnen uber 

emgeleltete bzw bereIts umgesetzte Maßnahmen vor 

Zusammen prall Z 4627 mit PKW in Wlnzendorl 

A-201 31006 

Abhalten von besonderen Informationsveranstaltungen vor Ort uber EK Im Allgemeinen und das 

nchuge Verhalten der Straßenverkehrsteilnehmer Im Besonderen (z B In Gemeinden, In Schulen, 
direkt bel der EK udgl ) 

Die Zustandlgkelt liegt beim Land NIederOsterreich Oerzeil liegen keine InformatIOnen aber 

emge/etlete bzw beretts umgesetzte Maßnahmen vor 

A-201 31007 

Schulung der Mitarbeiter der Exekutive über das StVO·konforme Verhalten Im Bereich einer EK In 

Bezug aul die ElsbKrV 2012 und Schwerpunktaktion der Exekutive direkt vor On bei der EK 

Maßnahmen 
Die ZustlJndlgkeft liegt beim SMI DerzeIt /legen keme InformatIonen über emge/ertete bzw bereIts 

umgesetzte Maßnahmen vor 
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Sicherheitsbencht 2013 
Zusammenprall Z 4627 mit PKW in Winzendorf (Fortsetzung) 

A·201 3/008 

ÜberprOfung, ob durch die Errichtung einer RothchtübelWachungskamera zur ÜbelWachung des 
Verhaltens der Straßenverkehrsteilnehmer bel haltzelgenden LIchtzeichen der EK erforderlich Ist 

Maßnahmen 
Die Zusti1ndigkeit liegt beim Land MederOsterreich Derzeit liegen keme InformatIOnen Ober 

emgeleltete bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

A·201 31009 

Überprüfung, ob die gem3ß EPIGUS Studie angebrachten Bodenmarkl8nungen zur Kennzeichnung 

von KonfliktsteIlen In die Bodenmarkierungsverordnung aufgenommen werden müssen 

Maßnahmen 
Die gegensti1ndllche Sicherfleitsempfehlung wurde dem Fachbereich Straße Im bmVlI ObermlNelt 

Derzeit liegen keine Informationen Ober emgeleltete bzw bereIts umgesetzte Maßnahmen vor 

Zusammenprall Z 8716 mit PKW auf der Murtalbahn 

A·201310 1 0  

Beseitigung von Unstimmigkeiten I m  Buchfahrplan hinsichtlich der Kllometnerung sOWIe die 
UberprOfung und RedUZierung von Geschwlndlgk8ltsbrüchen Im Buchfahrplan 

Maßnahmen 
Derzeit liegen keme Informationen Ober emgeleltete bzw ber6l1s umgesetzte Maßnahmen vor 

A·20 1 3/0 1 1  

Stlchprobenförrmge Uberprüfung der zul3sslgen GeschWindigkeiten durch das Eisenbahn· 
untemehmen oder die zust3nd,ge EIsenbahnbehörde 

Maßnahmen 

Derzeit liegen keme Informationen über emgeleltete bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

A·2013/0 1 2  

EvalUienung der E K  gem3ß Bestimmungen der ElsbKrV 2012 

Maßnahmen 
Derzeit /tegen keme Informationen Ober eingelellele bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

Verschubkoliision Bf. Wien Westbahnhof 

A·2013/0 1 3  

E s  WIrd empfohlen, die UberprOfung der VerschubabWlcklung hinsichtlich EInhaltung der zul3sslgen 
GeschWindigkeit und Emhaltung der normativen Bestimmungen weiter zu mtenSlvleren In diesem 
Zusammenhang sollte auch geprüft werden, die zul3sslge GeschWIndigkeit beim Verschub am 
Bf Wien Westbahnhof im Bereich des Stw 2 und Welchenposten 1 generell auf maXimal 25 km/h zu 
beschr3nken (auch bel verbindlicher VelSchubwegfrelmeldung). 

Maßnahmen 

Derzeit liegen keme InformatIonen Ober emgeleltete bzw berells umgesetzte Maßnahmen vor 
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Entgleisung Z 7392 zwischen BI. Wetzleinsdorf und BI. Emstbrunn 

A·2013/014 

Sicherheitsbencht 2Q13 

SIchersteIlung, dass eine Begrenzung der zul3ssigen OberhOhung In Gleisbogen In der E,sbBBV 

analog dem SchweIZer Regelwerk und der EN 1 3803-1 (basierend aufORE B55/RP 8) erfolgt 

Maßnahmen 
Keine Umsetzung vorgesahen 

Begrilndung In der ElsbBBV smd fOr die lechnrschen Bereiche des EIsenbahnwesens lediglich emlge 
wenrge wesentliche .Eckwerte· feslgelegl, fOr die OberhCJhung isl dies der großle Wert, der sich unter 
Be/nebse;nfluss einstellen darf Im HinblIck auf die In den letz/en Jahren In den technischen BereIchen 
des EIsenbahnwesens entstandenen Normen WIrd eIne detaIlliertere Regelung auf (nationaler) 
Verordnungsebene rar nrchl smnvoll erachlel, weil es dadurch ZtI Doppelregelungen kame (bzw auf 
lange SiCht zu a/;Jwelchenden Regelungen kommen kOnnte) StaUdessen Isl aus heutiger Sichl 
vorgasehen, den Bezug habenden Verordnungs/ext Im Zuge der nSchsten NoveJllerung so zu 
erggnzen, dass die U/;JerhOhung nach dem Stand der Technik feslzulegen ISt Um auf den Bezug zu 
den elnschlagrgen techmschen Normen aufmerksam zu machen, WIrd erwogen, In den Erlaulerungen 
zur Els/;JBBV zu den Bestimmungen der UberhOhung darauf hmzuwelsen, dass den .Stand der 
Technrk· dazu msbesondero die ONORM EN 13803-1 darstellt Die Aufnahme emer Forderung nach 
EInhaltung eines bestimmten Regelwerkes (beispielsweise .Schweller Regelwerk und der EN 13803-

1 (bas/erond auf ORE B551RP 8)" wie In der SIcherheilsempfehlung enthalten) In den Te.t der 
E/sbBBV wUnde bedeuten, dass aus rechtlichen Grilnden das Jeweilige Regelwerk ebenfalls In die 
cIsbBBV aufgenommen werden mOssle, dies Ist aus heullger Sicht mchl vorgesehen 

A-201 31015 

FOr bestehende Strecken sollte die UberMhung In Gleisbogen im Zuge von Baumaßnahmen an die 
Bestimmungen der EN 1 3803-1 (baSierend auf ORE B551RP 8) angepasst werden 

Maßnahmen 
Keme Umsetzung vorgesehen 

BegrOndung Das ORE-Kntenum dient der langfns&gen VerfUgbarkelt von Infrastrukturanlagen Auf 
vergleichbaren trasS/erlen Gis/sen gab es ke;ne Entgleisungen, diese TrassIerungen bestehen zum 
Tell schon seit rund f 50 Jahren 

A-201310 1 6  

Sichersiellung, dass In  den Rege/lNerXen des IM die UberhOhung In GleisbOgen mit kleinen 
Halbmessern entsprechend den Bestimmungen der EN 1 3803-1 (baSierend auf ORE B�<IPP 8) 
beg renzt WIrd 

Maßnahmen 
Keme Umsetzung vorgesehen 

Begrundung Das ORE·Knfenum dient der langfris&gen Verfugbarkelt von Infrasfrukfuranlagen Auf 
vergleichbaren frasSierten Gleisen gab es kerne Entgleisungen, diese TrassIerungen beslehen zum 
Tell schon sM rund 1 50  Jahren 

A-20131017 

Sicherstellung, dass der Ubergang von Schienen mit einer nledngen SeltenabnOtzung auf eine hohe 
Seltenabnüt2ung am Schweißstoß In emem Regelwerk festgelegt wird 

Maßnahmen 
Keine Umsetzung vorgesehen 

BegfOndung In elen OBB-Regelwerken Ist gerogelt und sichergestellt, dass em m6gllchst 
JmntmUlet1lcher Übergang herzustellen Ist 
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Sicherheltsbencht 2013 

Entgleisung Z 7392 zwischen BI. Wettleinsdorf und BI. Emstbrunn (Fortsettung) 

Ä-2013/018 

SIchersteIlung. dass on GleisbOgen mIt eInem Bogenhalbmesser r < 175 m Leltschlenen angebracht 
werden. wenn keine ortsfeste Sch.enenftankenschmlerelnnchtungen vorhanden sind 

Maßnahmen 
Keine Umsetzung vorgesehen 

BegrDndung' Ortsfeste Schmleremrichtungen dienen mcht der Sicherheit des Bahn�etne�es sondem 
der Reduktion des Verschleißes �zw der Reduktion der Lan"enlWlcklung m engen B6gen Diese 

Emnchlungen smd mcht auf solche Verwendungen ausgelegt 

LSftschlsnen erhOhen das EntgJ�usungsnslko, da Ladegutverluste eie. zu emer Verlegung fOhrsn 

kOnnen, Insbesondere aufgrund der In engen Bögen vorhanden großen Beschleumgungan Aus 

diesem Grund werden nur fOr BOgen unter 100 m Leltschlenen emgebaut. Diese haben aber nur die 

Aufgabe. den Oberbau vor erhOhtem Verschleiß zu bewahren Eine Olmenslonrerung fOr diesen 

Zweck liegt nicht vor 

Ä-2013/019 

ÜberprOfung. ob bel bestImmten TrassIerungsmerkmalen bel einer Kombonabon von Glelslagefehlem 
eine Elnschr8nkung der zulasslgen Grenzwerte erfolgen muss 

Maßnahmen 
Keine Umsetzung vorgesehen 

BegnJndung Gemaß TS/ haben die ÖBB emen Instandhaltungsplan erstellt. der die geltenden 
europalsehen Nonnen erlDllt HinSichtlich der Kombination von AbweIchungen werden die 

Ausarbeitungen der europ81schen Nonnengremien laufend beobachtet 

Ä-2013/020 

SIchersteilung, dass die Maßabwelchungen von den zulasstgen SchIenenprofilen In den Mangelhsten 
ausgeWiesen werden 

Maßnahmen 
Keme Umsetzung vorgesehen 

BegrDndung HOhen- und Seltenabnul2ung und andere WetTe werden gemaß Instandhaltungsplan 

ermme/l, dokumenlJert und behandelt 

Ä-2013/021 

Uberprüfung. ob die Grenzwerte rur die $purerwelterung In UbergangsbOgen und Fonm des 
Uberganges geregelt werden mussen 

Maßnahmen 
Kerne Umsetzung vorgesehen 

BegrDndung Spurerweiterungen In Ubergangw6gen werden gemaß OBB - Regelwerken gepruft und 

Instand gehalten tm vorlIegenden Fall lag die Spurweite ausreichend Innerhalb der zulasslgen 
Grenzen 

Ä-2013/022 

SIchersteIlung. dass die Angaben der WagenlISte der tatsachlichen Wagenreihung entsprechen 

Maßnahmen 
Derzeit liegen Kerne informatIonen tJbsr emgeleltete bzw bereIts umgesetzte Maßnahmen vor 

"'-201 3/023 

SIchersteIlung dass das TI2 die rur Betneb, Instandha�ung und Arbeitnehmerschutz erforde�lchen 
Anschnften und Zeichen tragt 

Maßnahmen 

Derzett liegen keine InformatIonen Ober emgeJeltete bzw barelts umgesetzte Maßnahmen vor 

Entgleisung Z 54049 im BI. Wien Zentralve",chiebob.hnhol 

Ä-2013/024 

Überprüfung, ob auf Grund des Zustandes der Welchen (ab Erreichen einer Elngnffsschwelle) eine 
VerkOrzung der Inspektlonsfnsten elnschheßllch Dokumentabon erfolgen muss 

Maßnahmen 

Das Regelwerk 06 01 01 (ehem .DB /S 2") Wird zurzeit sowohl hmslchtlich der Fnsten als auch der 

Grenzwerte und Maßnahmen tJberarbertel 
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Sjcherheltsbencht 2013 

Entgleisung Z 54049 Im BI, Wien Zentralverschiebebahnhol (Fortsetzung) 

A-2013/025 

SIchersteIlung, dass durch verstart<te Kontrollen Übertadungen von GOterwagen verhindert werden 

Maßnahmen 
Sellens der OBB-Infrastruktur AG werden Im Rahmen der Kontrollen Uberfadungen, soweit diese 
augenscheinlich (z B Wagenfederung) erf<annt werden konnen, detektlerf und entsprechende 
Sofortmaßnahmen gesetzt 

In der OB-Infrastruklur AG Ist In der 2 JahresMIlle 2013 eme Personalaufslockung geplant Dadurch 
w/fd sich die Zahl der durchgefOhrten Kontrollen entsprechend erhOhen Die Zuglauf-Checkpolnls 
uberpnJIen die ZOge u a auf Achslast-uberschreltungen Grundsatzllch Isl fOr die Beladung das 

Jeweilige Elsenbahnverf<ehrsunlemehmen zustandlg 

Durch das EVU werden laufend Konlrollverwlegungen mit nachgeschaltetem MaßnahmencontrollIng 
durchgefiJhrt Des Weiteren gab es eme dementsprechende Informalion an dl. Transporltechmker des 
EVU vermehrt auf Hmwelse emer mOglichen Über/adung bel Güterwagen zu achten 

A-2013J026 

Uberprofung, ob die Kennzeichnung der Radsatzwelle ' eines Radsatzes bel dem die hOChste 
Ladegrenze Oberschntten wurde - mit einem Kreuz In weißer Faltle geman Anlage 9, Anhang 8, 
Punkt 2 des AW praZislOrt werden sol�e (Abmessungen, Faltlqualltat. ) 

Maßnahmen 
Keme Umsetzung vorgesehen 

Begrundung Das Thema wurde bei emer Besprechung mit einigen Vertreten des AVV vorgebracht 

Diese lehnten ,edoch eme weitere Behandlung ab 

KollisIon von zwei Verschubfahrten auf einer Anschlussbahn im Bf, Enns (Wiederaufnahme 

einer bereits abgeschlossenen Untersuchung) 

A-2013/027 

Im Zusammenhang mit der AbWicklung von Verschubfahrten Ist zu prüfen, InWIeweit In den 
Besbmmungen des § 1 1  Abs 1 Betnebsvorschnft des IM Vorkehrungen zu treffen Sind, dass eine 
Verslandlgung des Verschubleuters verpflichtend auch Jene Besonderheiten beinhalten muss, dae uber 
die Ortlichen Besonderheiten hinausgehen 

Maßnahmen 

DerzeIt ',egen keine Informationen über erngeleItete bzw bereIts umgesetzte Maßnahmen vor 

A-201 3/028 

Es Ist zu prüfen, InWieweit In den Besbmmungen des § 1 4  Abs 1 der 8etnebsvorschnft des IM 
Mlndestanforderungen für die Verstandlgung ZWISChen dem Verschublelter und dem orthch 
zustandlgen Wetchen-/Stgnalbediener aufzunehmen Sind 

Maßnahmen 
Derzeit liegen keme InformatIonen über erngeleitete bzw bereits umgesetzle Maßnahmen vor 
A-201 3/029 

Es Isl siche/Zustellen, dass die In den Bestimmungen des § 4 ASchG enthaltenen Vorgaben Im 
Hlnbhck auf eine Evalulerung möglicher Gefahren entsprechend umgesetzt werden 

Maßnahmen 
Derzeit liegen keme Informationen über emge/eltete bzw beralls umgesetzte Maßnahmen vor 

A-201 3/030 

Es Ist siche/Zustellen, dass die gemaß den Bestimmungen des § 37 Abs 1 ASchG In Veltl,ndung mit 
§ 38 E,sbAV sowie die geman den Bestimmungen des § 38 Abs, 3 EisbAV bestehende Verpflichtung 
zur PrOfung der bereitgestellten Arbeitsmittel zur Berücksichtigung der Umgebung und der 
EInsatzbedingungen durchgeführt und entsprechend dokumentiert wird 

Maßnahmen 
Derzel/ liegen kerne Informationen Ober emgefetlele bzw berells umgesetzte Maßnahmen vor 

36 

III-176 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 55

www.parlament.gv.at



SIcherheitsberIcht 201 3 

Kollision von zwei Verschubfahrten auf einer Anschlussbahn Im BI. Enns (Wiederaufnahme 

einer bereits abgeschlossenen Untersuchung) (Fortsetzung) 

A-201 3/031 

Es Ist sicherzustellen, dass die gemaß den Bestimmungen des § 8 ASchG bestehende 

Koordlnationsverpfhchtung im entsprechenden Ausmaß umgesetzt wird 

Maßnahmen 

Derzeit liegen keine Informationen Ober eingeleitete bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

A-201 3/032 

Es Wird dongend emplohlen. den IsolierabschOitt nach dem VerschubslQnal "VA" unter 

Zugnundelegung der betnebllchen Erfordernisse auf ein IUr die opnmale BetnebsabWicklung 
vertretbares Maß zu 'Verkürzen 

Maßnahmen 

Derzell liegen keme Informationen Ober 9inge'edele bzw. bereJts umgesetzte Maßnahmen vor 

Kollision Z 278 mit Verschubfahrt Im BI. Peggau-Oeutschfeistritz 

A-2013J033 

UberprGlUng der Betnebsstel lenbeschrelbung des IM-BI (. Vorgehen,welse bel Zugfahrten von 

Ubelbach Ober IM-BI nach Graz Hbf) aul be!nebhche Zweckm3ßIgkeit 

Maßnahmen 

Keine Umsetzung vorgesehen 

BegrIlndung Auf Grund der derzeItigen Infrastruktursituation Im Bahnhof Peggau-Deutschlelstntz Ist 

eme durchgehende VerkehrsabwIcklung 10 der Relation Ubelbach - Peggau·Deutschfelstritz - Graz als 

Zugfahrt nlchr mogllch Die derzeit 10 der Bsb getroffenen Regelungen entsprechen einerseits den 

gültigen Normen gemsß DV V3 und sind mit dem angrenzenden IB StLB akkordielI 

A-201 3/034 

DurchlUhnung einer SlQnalslandortbesnmmung des SchutzslQnals .SchS- Im IM-BI 

Maßnahmen 

Kerne Umsetzung vorgesehen 

Begrondung Eme Signaistandorlbestimmung des SChutzslgna's .Seh6" Im Bf Peggau-Deutschfelstntz 

wurde durchgefuM Das Sehutzslgnal .Sch6 - S,chtba"'e,t des Rolllclltpunktes· - wurde beI Tag- und 

Naclllspannung OberprofI und die S,ch/ba"'e" wurde lur GUT befunden 

A·201 31035 

UberprolUng. ob an Stelle des VerschubsIgnals .V 33· eon SchutzSIgnal angebracht werden sollte 

Maßnahmen 

Kerne Umselzung vorgesehen 

Begrundung Im Zuge des laufenden Bahnhofumbaus biS 2015 WIrd diese SituatIOn grundlegend 

veranderl. so dass derarllge kreuzende Fahrten mcht mehr erfordertIch smd Kurzfnsl1g wurde mit dem 
Dlenstauf/rag Nr 1 Peggau-Deutschfelstntz dIe Bedienung der SIcherungsanlage so geregelt. dass 

das Verschubslgna' V 33 erst nach der Stellung .Fahrverbot aufgehoben· des SChutzslgna'es 6 In die 

Stellung " Verschubverbot aufgehoben" gebracht werden darf 

A-201 3/036 

Überprülung. ob der vom IM am 1 7  Janner 2013 und In weiterer Folge vom RU am 1 e  Janner 2013 
übernommene DIenstauftrag ausschließlich vom I M-Bf zu beachten und umzusetzen 1st 

Maßnahmen 

Keine Umsetzung vorgesehen 

BegrIlndung Der Dienstauf/rag Nr 1 Peggau-Deutschlelstntz nCht.t Sich ausschließlich an den 

Signa/bedl9Oer (IM) Der DIenstauItrag der StLB Ist davon unaMSnglg 

A-2013/037 

UberprulUng. ob durch den Einbau emer WelchenverblOdung ZWischen GleiS 6 und GleiS 2 südlich der 

Bahnsteige 2 und 3 die Durchführung von Wendeverschublahrten entfallt 

Maßnahmen 

Mit Inbetnebnahme des ESTW Peggau-Deutschfelstntz vsi 2015 wlfd diese Verbindung realiSiert 
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SicherheltsbencN 201 3 

KolIl.lon Z 278 mit Verschubfahrt Im 81, Peggau·Oeutschfelstrl12 (Fortu12ung) 

A·201 3/038 

SIchersteIlung, dass In den Fahrplanunterlagen die Ankunftszelten fOr Zug I übereinstimmen 

Maßnahmen 

Wurde berarts umgesetzt In clen von der ÖSS·tnfr.struktur verantworteten Fahrplanunterlagen 
(Suchfahrplan Hefl 450, Zugvellelchms fur Sahnhofsmltarbeller) SOWie des Ankunfls- und 

Abfahrtsfahrplanes Peggau-Oeutschferstntz smd die Verkehrszellen des Zuges 8791 Far den Bahnhof 

Peggau.[)eutschfulslntz emheltllch mit 5 45 Uhr und 5 50  Uhr ausgewIssen D,s Ankunflszelt des 
Zuges 8791 zeigt Jenen Zeitpunkt, zu dem der Zug 8791 das Encle des Emfahrglelses erreicht (Signal 

Fahrwegende GleiS 6s) Fur die Im Buchfahrplan der StLS bel Zug 8791 ausg_Wls .. ne Vsr1<ehrszell 
von 5 49 Uhr Ist festzuhalten, dass die Trassenzuweisung für clen Sf Peggau-Deutschfeistntz der 
ÖSS-Infrastruktur obliegt. und cI,e Verkshrszslt des Zuges 8791 mit 5 45 - 5 50  Uhr festgelegt und 
zugewiesen wurde Somit nchret Sich BUS unserer Sicht die $Icherhellsempfehlung an das EVU StLS 

A·20 1 31039 

SIchersteilung. dass die In der Wagenhste angewandten Massen und 8remsausmaße denen In der 
FahfZeugdatenbank des IM festgelegten Werte entsprechen 

Maßnahmen 
Verbmdungsaufnahme mit der Herstellerlirma und dem Noch-Elgentumer cles gegenstandlichen 
Tnebwegens um die Angelegenheit zu beremlgen Die emgeho"en Sramsgutachten, wurden am 
26 Juli 2013 per E-Mail an den zustancllgen Bearbeiter der ÖSB-Infrastruktur AG, der die Pflege der 

Daten 10 cler FahfZeugclatenbank vornimmt, übermittelt 

A-201 31040: 

S,chetstellung, dass die Fahrzeuganschnften der Bremsausmaße denen In der FahfZeugdatenbank 
des IM festgelegten Werten entsprechen 

Maßnahmen 
VertJmdungsaufnahme mit der Herstetlerlirma und dem Noch-Elgen/Dmor cles gegenstandlichen 

Tnebwagens um die AngeJegenheJt zu bereinigen Die Bremsanschnften an den Fahrzeugen 
entsprachen den Bremsgutachten die an die ÖBS zum Emtrag In die Fahlleugdatenbank Obermillelt 

wurden Das Gutachten 6lner nach § 40 EJsbG emgetragenen Person beslallgt dIe Im Bremsgulachlen 
des Herstellers angefOhrten Werte Die Anschnften 10 den Flihrerstanden wurden am 09 Oktober 

2013 angepasst 

A-201 3J041 

SIchersteIlung, dass der In der Wagenhste angewandte Rechenalgonthmus zur Berechnung der 
• Vorhandenen Brernshundertste'- ein mathematisch plausibles ErgebniS liefert 

Maßnahmen 

Varomdungsaufnahme mit der Hersla/lerfirma und dem Noch·E,gentOmer des gegenst3ndllchen 
Triebwagens, um die Angelegenheit zu bereinigen Auf den m der Datenbank der OBB-Infrastruktur 

AG hm/erlegten Rechenalgonlhmus und diS dahmterflegenden Formeln zur Berechnung haben wIr 
kemen Emfluss 

Zusammen prall eines entrollten Wagens mit PKW in Wieselburg an der Erlauf 

A-201 3/042 

S,chersteIlung, dass alle mcht zulasslgen SIcherungsmittel zum Sichern sbllstehender FahfZeuge (Wie 
z, B sperrbare Klemmkelle) keine betnebhche Verwendung finden 

Maßnahmen 
Die SIchersteIlung, dass keme unzulasslgen S,cherungsm,ltel betneblich verwendet werden, erfolgt 
durch in/eme Kontrollen der regionalen FOhrungskrSfte Aus ggsl Anlass wurden seitens der 
GeschtJftsblJrelche die regIonalen FrJhnmgsk.rafte angewiesen, auf die rege/konforme Verwendung der 

Sicherungsmillei besoMers zu achten 
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Sicherhe!\sbencht 2013 

Zusammen prall eines entrollten Wagens mit PKW In Wieselburg an der Ertauf (Fortsetzung) 

A-201 31043 

SIchersteIlung, dass die Besbmmungen des ElsbKrV 2012 hinSichtlich der möglichen 
vorübergehenden Außerbetnebnahme von Elsenbahnkreuzungs.Slcherungsanlagen und die darauf 
resultierenden Maßnahmen Im erforderlichen Umfang umgesetzt werden 

Maßnahmen 
Ist eine EKSA aufgrund von Bauaroelten vorübergehend außer Betneb zu nehmen, so Ist gemSß 
ZSB 4 § 7 vorzugehen Ist aufgrund der Lage der EKSA In der Baustelle ein Befahren der EKSA mCht 

mOgllch bzw nicht absehbar, kann von der Sperrung der EK fur den Straßenverl<ehr abgesehen 
werden Muss diese EK unvomergesehen (mcht planbar) befahren werden, so Ist gemaß ElsbKrV 
2012 § 95 (Maßnahmen Im StOrungsfall) bzw ZSB 4 §6 vorzugehen Im OB 601 02 - Besllmmungen 
fOr Betra wlfd Im Besonderen deZIdiert auf dIe erforderliche Regelung der SIcherungIBedIenung von 
EKSA hingeWiesen Die Prüfung der NotwendigkeIt WIrd In Jedem Einzelfall (msbesondere bel der 
Planung von BauartJelten) durchgefOhrt dementsprechend werden die erforderlichen Maßnahmen 
getrolfen 

A-201 31044 

Uberprufung ob Streckenabschnrtte, die nicht In eine Betnebsführungszentraie eingebunden Sind 
durch befugte AufslchtsO<gane (BetrIebskontrollor) In betrieblIChen Betangen (auch 
BauslellabWicklung) beaufslchbgt werden 

Maßnahmen 

Die Kontrolle und Überwachung des Betnebsdrens'es erfolgt emhelt/reh. unabhanglg von der 
Embmdung m eme Batnebsf<ihrungszantrale, nach den Vorgaben des Sichemelts
managementsyslems, emerSfllls durch dIe regionalen Führungskrafte der Geschäftsbereiche, 
andererseIts durch KontroiftStlgkelten der Gruppen betnabl,cha Uberwachung und technische 
Ubarwachung dar Betnebsleltung 

A-201 3J045 

S,cherslellung, dass In der ÖBB 40 Im Punkt 2 9 1 der Begnff "sperrbare Hemmschuhe I Kiemmkelle" 
durch den Begnff "sperrbare Hemmschuhe" ersetzl Wird 

Maßnahmen 
D,e Anderung der ÖBB 40 Pkt 2 9 erfolgt durch eine schnftllche AnweIsung 

A·201 31046 

Sichersiellung, dass In der arbertnehmerschutzrechtllchen PublikallOn "R 8" bezOglich der ÖBB 40 
Punkt 2 9 1 der Begnff "sperrbare Hemmschuhe I Klemmkelie" durch den Begnff ·sperrbare 
Hemmschuhe" ersetzt WIrd 

Maßnahmen 

DSf2811l1egen keme Infonnauonen Ober elngelellete blW bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

A-201 31047 

Uberprüfung, ob bei der "Streckenverladung" gemaß V 3 § 89 - Sonderlalle der Ab. 3, lil b) an die 
geänderten Be.bmmungen durch den Wegfall der Zulasslgkelt des sperrbaren Klemmkeils laul § 18 
Abs 2 anzupassen ISt 

Maßnahmen 

Die Streckenverfadung dient emZlg und allem kommerziellen Zwecken und hat mit 88uarbelten 
(Glelsspenen und/oder Baugleisen) grundsatz/Ich nichts gemernsam Derzeit findet am Netz der OBB
Infrastruktur AG nur mehr eme planmllßlge Streckenverfadung bel emer AB statt Richtig Ist dass der 
sperrtJare Hemmschuh kernen SchlOssel Im herl<omml,chen Smn ha' Der § 89 der DV V3 WIrd derzeit 
neuerlich auf Auflassung OberprOft 

A-201 31048 

Uberprufung, ob die In der Inkraftsetzungserlauterung 0612006 bezOglich DV V 3, § 1 8  "S,chem 
stilIstehender Fahrzeuge" Abs 2, 4 - 5. Im Beispiel auf Seite 20 die angegebenen Gefallewerte "2,5 -
5 %" In "2.5 - 5 %0" geandert werden mussen 

Maßnahmen 

Dieser Druckfehler wurde am 20 08 2013 komgiert RIchtig heIßt es 2,5 - 5 \\10 
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Sicherheitsbencht 2013 

Kollision eine. Güterzuge. mit Verschubfahrt 

A-201 3/049 
Die Unterweisung zum Erwertl und Wledererwertl der Ortskenntnis tur dIE! Verschubmannschaft sollte 
nur durch ein Elsenbahnuntemehmen In Zusammenarbeit mit dem Eisenbahn
Infrastrukturuntemehmen erfolgen Es muss sIchergestein werden. dass die Unterweisung mrt 
BerDckslchbgung der GrOße einer Betnebsstelle und deren alilall'ger Besonderheiten erfolgt FOr den 
Erwertl der Ortskenntnis Im Verschub sollten Besichtigungen und eine DIenstschicht unter Anleitung 
eines ortskundigen Personals eines Elsenbahnuntemehmens ZWIngend vorgesehen werden 
(Ausnahmen bel ein lachen BetriebsverhaUmssen) 

In diesem Zusammenhang WIrd auch empfohlen. die Bestimmungen In der Betnebsvorschnft des IM, 
Zusatz 16. zur OrtskenntniS der Verschubmannschaft zu Oberprufen und anzupassen Gemaß 
Betrlebsvorschnft des IM, Zusatz 16 § 42 Sind lür den Erwertl der Ortskenntnis BeSichtigungen Im 
erforde�lchen Umfang durch einen ortskundigen Mltartlelter erforde�lch. bei Wledererwertl der 
OrtskenntniS gemaß BetrIebsvorschrIft des IM, Zusatz 16 § 45 Abs, 1 .  Ist Jedoch eine geeignete 
D,enstsch,chi unter Anleitung eines ortskundigen Verschubmltartlelters durchzutuhren 

Maßnahmen 

In der OBB ZSB 16 erfolgi derzeit eme Anpassung 

Anmerkung Der Erwerb I Wiedererwerb der Ortskenn1ms Isl m der ZSB 16 dargesletll und Isl mehl 
eKpllll1 dem IB oder emem EVU zugeordnet Im § 41 (1) der ZSB 16 (Begnff der Ortskennlnls der 
Versehubmannschaft) Isl msbesondere allgemem gefordert, ortsfesle Signale lolgenchllg 
wahrzunehmen Eme Erweiterung der allgememen Vorgaben erscheint BUS unserer Sicht mcht 
z'elflJhrend, da der Umfang von Belnebsslelle zu Belnebsslelle und Tatlgkell vanleren kann Es Ilegl m 
der Veran/Wortvng des emsetzenden Verl<ehrsuntemehmens. SIcherzustellen, dass dIe OrtskenntniS 
den MItarbeitern venmttelt Wird OrtSkundIge MItarbeder werden m dfesem Zusammenhang uber 
Beslellung des EVU sellens der OBB Infrastruktur be'geslelll 

Verschubentgleisung Im BI. Graz Vb! 

A-201 3/050 
Uberprufung. ob eine entsprechende ExpertJse zur Beanspruchung von Radsatzen durch eine 
einseitig Wlri<ende Gleisbremse erstellt werden muss 

Maßnahmen 
Derzeit /tegen keme Informationen uber elOgeleitete bzw bereIts umgesetzte Maßnahmen vor 
A-2013/051 
UberpriJfung ob die EN 13103 zur Berechnung der Beanspruchung von Radsatzwellen aul einer 
elnselbg wl�enden Gleisbremse ausreichend Ist 

Maßnahmen 
Derzerl hegen keme InformatIonen aber emgeledete bzw bererls umgesetzte Maßnahmen vor 

A-2013/052 
UberprDfung. ob rur die Beanspruchung von Radschelben auf Gleisbremsen, die EN 1 3979-1 
ausreichend 1St. 

Maßnahmen 

Denelt liegen keme Informationen Ober emge/etlete bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 
A-201 3/053 

S,chersteilung dass Wagen mIt Radsatzen. die eIne nicht regelkonlorm überwalzte Radlaufflache 
aufweISen. nICht In der Abrollanlage behandelt werden 

Maßnahmen 

Keme Umsetzung vorgesehen 

Begrundung Die Uberprufung der max Radreifenbreite IIegl fI A VV Im Veranlwortungsberelch der 
EVU UnzulSsslge Uberwalzungen smd laut AW Pkt 1 3 1 1 und 1 3 1 2 zu pr/JIen und gegebenenfalls 
,st der Wagen auszusetzen Das Ist bel RadredenIVollrad Brede > 140mm Die OBB-Infraslruktur AG 
fOhrt dlesbezogllche Kontrollen sllchprobenartlg durch BL-FT-TUE (Technische Uberwachung) durch 
DIe Gleisbremse Ist .maxlmar so elOgesteIlt, dass zulasslge Uberwalzungen zu kemer Entgleisung 
fOhren (was bel der Planung der Anlage benJckslchlJgt wurde) 
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Ve",chubenlgteisung Im BI. Graz Vbl (Fortsetzung) 

A·201 31054 

Sicherheitsbencht 2013 

Überprüfung, ob der zulasslge HOChstwert fOr UbelWalzungen mit 5 mm gem3ß EN 13103 Punkt 
6 2 2 3 zulasslg Ist 

Maßnahmen 
DerzeIt liegen k.eme Informationen Ober emge/eitete bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

Schotterwirbet durch Elsabwurf Im BI. Pöchtarn 

A·20131055 

Um eine Stabilisierung des Gleisschotters zu gewahrlelsten. sollte der GleissChotter In BereiChen wo 
eIOe Schotterbettung biS ca. 4 cm unter der Schwellenoberi<ante nicht gew3Meistet werden kann. 
durch Schotterveri<lebungen dauerhaft gebunden werden 

Maßnahmen 

Aus Sicht des bmv,t w,rd festgehalten, dass grundsatzltch dem Infrastrukturbelre,ber obl,egl welche 
Maßnahmen bzw Altem"I,vmaßnahmen (s,ehe u a auch Pkt 7 4 - Maßnahmen des IM) em s,cherer 
E,senbahnbetneb s,chergestellt wtrd Aus e,senbahnbaulechmscher S,chl '51 vorrang'g der 
regelkonforme Sel/ungsquerschnttl gem8ß Pkl 9 RVE 05 00 02 bzw ZOV 4 (Auf Sireckengle,sen m,l 
vmax � 200 km//! ,Si das Schal/erben ,m Schwellenfach zwecks Verme'dung der Gefahr von 
Schonerflug um 4 cm b,s 5 cm unler Schwellenoberkante abzusenken) s,cherzustellen 
Schol/erbeltverklebungen werden aus ho S,cht hms,chtlich der Nachtetle be, der Drainagef8h'gke,t 
und be, der Inslandhaltung mchl bevorzugt 

Se,lens der OSB-Infraslruklur AG wird. um eme Slab,ltSJerung des Gle,sschollers zu gewahrle'slen, 
als Maßnahme n,cht d,e m der S,cherhe,tsempfehlung vorgeschlagene .dauerhafle Bmdung des 
Gle,sschollers durch SChOllerverklebungen· sondem eme .Absenkung des Schalters m den 
$chwellenfachem- auf betroffenen Beslandsstrecken umges8tzt Dadurch erwarten wIr uns ahnIich 
gute €rgebntsse DIS Umsetzung ,st zu Bmem großen Tell bereits erledigt und Wird vsl 2014 
abgeschloSSen sein 

A·2013/056 
Es Ist weitestgehend Sicherzustellen, dass Schnee- und Elsablagerungen an Fahrzeugen verrmeden 
werden (z B durch Unterflurreinigung. Hlntetstellung In geheizten Hallen und dgl ) 

Maßnahmen 
Keme Umsetzung vorgesehen 

Segrundung OSB·Personenverkehr AG verfOgt weder Ober Hallen zum Ablauen noch ISssl das 
Produkl,onskonzept Wendezug Zeillens/er IVr den Ablauvorgang zu D'e beslehende PV Anwe'sung 
Schotlerflug mit PrtJventlvmaßnahmen erganzt 

A·20131057 
Die AnweISung BL·STA·OO003.Q00020-1 2  .Maßnahmen be, Elsabwurf mll SchottelWltbel • Im 
Punkl 7 4  des Untersuchungsbenchts ist durchaus als sIcherheilsrelevante Anweisung zur 
GewBhrlelstung der Sicherheit des Belnebes zu betrachlen Es solHe gep'ilft we,den ob diese 
Anweisung sowie allenfalls bestehende weitere AmYSlsungen In diesem Zusammenhang einem 
behördlichen Genehmlgungsvertahren gemaß § 2 1 a  Abs 3 ElsbG 1957 zu untelZlehen waren 

Maßnahmen 
Keme Umsetzung vorgesehen 

Aus Sichl des bmv'l wird feslgehanen. dass bere,ls am 13. Janner 201 1  verfVgl wurde, dass alle In 
Oste,rr9lch betroffenen Eisenbahnunlemehmen bel bestimmten Witferungsverhallnissen geeignete 
Maßnahmen emzulelten haben und die vorgenannte Verfagung durch eme aktuelle Verfügung vom 
1 9  November 2013 erselzl wurde 

Aus S,chl der OBB-Infraslruktur AG w'rd fesigeslelll, dass es s'ch lrolz s'cherhe'lsrelevanter 
Bestimmungen vOr allem um orgamsalonsche Ablaufe handeil und das Verhalten der M,larbe,ler fVr 
das AussIelIen, sow,e das Emhallen von Vorschre'bungen bere'ts In der gem § 21 a Abs 3 E'sbG 
genehm,glen D,enslvorschnfl geregell 'si Es besieht keine Notwend'gke'l emer behOrdl'chen 
Genehmigung 

41 

III-176 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 41 von 55

www.parlament.gv.at



Slcherheltsbencht 2013 
Entgleisung Z 540 im Bf. Wien Westbahnhof 

A·201 3/058 

SIchersteIlung, dass dIe Behebung der StOrung eIner sIcherungstechnIschen Elnnchtung ohne Verzug 
In doe Wege geleotet WIrd 

Maßnahmen 
DerzeIt liegen keine InformatlOllen l1ber eIngeIsttele bzw bereJts umgesetzte Maßnahmen vor 

A·201 3/059 

DIe bestehenden boatnebllchen und slcherungstechnoschen Verfahren fur dIe Welterfahrung des 
Betneboas beIm Auftreten eIner, dIe reIbungslose Betnebsabwlcklung boeeontrschtlgenden StOrung 
sIcherungstechnischer Einrichtungen sind zu Oberprüfen und erforderlichenfalls neuen Erkenntnissen 
anzupassen 

Maßnahmen 
Derzett liegen keme InformatIonen Ober elngelellele bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

A·201 3/060 

Es Ist die Möglichkeit zu prlJfe n, InWieweit bei Zahlwerksdruckem eine emdeuttge Zuordnung einer 
zshlwer1<.spftlchtlgen Handlung zu den betreffenden SIcherungstechnIschen Elnnchtungen geschaffen 
werden kann 

Maßnahmen 
DerzeJl IJegen keme Jnfonnabonen tiber emge/sltete bzw bereIts umgesetzte Maßnahmen vor 

Störung an AußentOre des Z 9509 Im Bereich BI. Tullnerfeld 

A·201 3/061 

S,chersteilung, dass doe Zug '.Fahrzeuge den BestImmungen der TSI HS RST und mIt geltenden 
Regelwerken (EN) entspncht 

Maßnahmen 
Keine Umsetzung vorgesehen 

SegrtJndung Das technische DoSSier, welches Grundlage fur die Genehmigung der Fahneuge war. 
beinhaltet die EG·KonforrmtDtsbeschelnlgungen der benannten Stelle sowie die Ins",,'" . •  I 
Bewerlungsbanchta zu den einzelnen TSI-Merkmalen Die Themen .4 2 6 '"  .... voynaml� 
Auswlf1<ungen fahrender Zuge Im Freien- und 4 2 6 3 MaXimale Druckschwankungen Im Tunner 
werden auf den Serten 1 72 - 186 behandelt und deren Erfullung dort bestatlflf zusatz/ICh liegt em 
Gutachten vor 
A·201 3/062 

SIchersteIlung, dass dIe Zug ' .Fahrzeuge eIne Zugbegegnung mIt Fahrzeugen mIt Uberschreltung 
des Regeillchtraumprofiles unboaschadet ertragen 

Maßnahme 

D.e gefordet1e S.cI1erst8l1ung erfOlgt laufend 
A·201 3/063 

Uberprufung, ob tur Fahrzeuge. dIe nIcht In OsterreIch eIn Zulassungsverfahren erfahren haben, eIne 
Ihrem EInsatz entsprechende behördliche Uberprülung und Nelzvertrsgllchkeolsprüfung erfahren 
mUssen 

Maßnahmen 
Keine Umsetztmg vorgesehen 

Segrundung Die Fahrzeuge hab8n dIe f(;r die Zulassung am Netz der ÖSS notwendIge PnJlung der 
Netzvet1rSgflcl1kelt erfOlgreICh durchlaulen Eme behOtUflche UberprtJlung wIdersprache § 41 ElsbG 
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Sicherheitsbencht 20t3 

Störung an AußentOre des Z 9509 im Bereich BI, Tullnerfeld (Fortsetzung) 

A·2013/0S4 
Uberprufung ob bei Mlsch""ri<ehr (HS und kon""ntooneller Veri<ehr) aul 
Hochgeschwlndlgk.,tsstrecken vom IM über die TSI hinausgehende Anlorderungen an d .. 
Druckertuchbgung der Fahrzeuge feslgelegt werden mO.sen 

auf Hochgeschwlnd,gke,tsstrecken wlfd be, gle,chem oder hOherem 

Geschwlnd,gke,tsmveau In mehreren Staaten Europas praktlZ,ert D,eser floss daher sowohl In d,e TSI 

als auch In die Normensene EN14067-x em zusatz/lche naltonaJe Anforderungen sInd daher weder 

rechtl,ch mOgl/ch (.Interoperabll,tat·), noch techmsch zu rechtfert'gen bzw kOnnen nur be, einer 

Rev'Slon der elnschlag,gen Europanonnen elnfl,eßen D,eser S,cherhe,tsempfehlung kann - wenn 
uberhaupt - dann nur sehr langfnst,g nachgekommen werden Re,ne Komfortfragen some der 
Regelung uber den Marl<t ubertassen werden D,es ,st In den TSI und EuropS,schen Regelwerken 

abgeb" det ,st (Siehe auch D,e HOhe der Belastung ,st mcht außergewOhnlIch und entspncht den be' 

der Zugvorbeifahrt In Tunneln zu erwartenden Druckdtfferenzen uber einen Wagenkasten) SeItens 

der ÖBB·lnfrastruktur AG wurde bere,ts ,m Sommer 2012 eine ArtJBllsgruppe m,t einem externen 

Gutachter emgenchtet d,e Sich mit zusSIlI,chen Anforderungen an Fahrzeuge m,t vrnax >160 kmlll ,m 

M,schverl<ehr befasst Em Zw'schenstand zu der Bauausfahrung der Tunnels >16Okmlll ,st Jedoch 

schon erarbeitet Hier Ist die Pnlfung so ausgefallen. dass ,m Tunnel keine tiber diS TSf 

hmausgehenden zusatzl,ehen Anforderungen nO&g smd Be,m gegens/andllChen Vorfall handelte es 
SIch um emen mchr genehmlglen Umbau der Turen der TnebwagenbaufBlhe 4010, die nach dIesem 

Vorfall w,eder auf den Besche,dstand ruckgerus/et wurden 

ÖBB·lnfrastruktur AG VollzugsmeJdung (Stand 25 August 2014) 

Das ErgebniS der ArtJBllsgruppe wurde m,t einem Gutachten Vber d,e aerodynam,schen Ausw,rkungen 

,m M,schverkehr auf Neubau/unne/strecken (Oktober 2013) abgeschlossen D,eses wurde auch .15 
Grundlage fur d,e aerodynam,sche Anforderungen an Fahrzeuge m,' vmaK >160 kmlll herangezogen 

Bel eInem der 3 KntBnen dBr aerodynamischen PnJfungen (ur Fahneuge mit vmax > 160 kmlh -

Drucks,gnatur ,m Tunne/ - wurden genngfag,g strengere Werte als In der TSI LOC&PAS ertaubt Sind 

(unelngeschr8nkter MIschverkehr) feslgelegt D,ese Werte wurden m,t 01 Dezember 2013 ,m 

Regetwerk 50 02 01 (Anforderungskatalog Tnebfahrzeuge) verOffentl,cht Alle be, den ÖBB zum 
Einsatz kommendBn FahrzBuge > 160 kmIh erfulfen dIeses Kntenum bzw beSitzen em 

'nteroperab"dll'skennze,chen (RIC), dass d,ese Fahrzeuge von emer gesonderten Prufung befrBII Es 

w,derspncht eiern liel der Interoperabil,tat mleroperablen Zligen auf mteroperablen Strecken Auflagen 
erteilen zu wo/Jen 

Uberprüfung ob die Vorgaben fur die Instandhaltung - bei Änderung des E,nsatzkonzepts der 
Fahrzeuge - angepasst werden müssen 

D,e Instandhaltungsangaben werden laufend den BetnBbsBrfahrungen angepassl und evalUiert 
A·201 3/066 

UberprOfung ob die Anschnft der Funktoon der DruckertOchtogung normativ geregelt werden muss 

Entwurf zur EN 15877·2, der d,ese Matene regelt unterl,egt aktuell ledoch bere,ts der 

Endabst,mmung, sodass se,tens des RUs derze,t nur die VerOffentl,chung abgewartet werden kann 
Eine Emflussnahme Ist frtlhestans In 5 bis 7 Jahren möglICh (es S61 denn es erfolgt eme Ablehnung, 

unwahrschemIIch 
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S,cherhe,tsbencht 2013 

sr�rung an AußenWre des Z 9509 Im Sereich Sf. Tullnerfeld (Fortsetzung) 

A-2013/067 
Überprüfung, ob Im RIC, Anlage 2. beim Landercode 81 Sonderbedingungen für dl8 
DruckertOchbgung von Fahrzeugen auf Schnellfahrstrecken mit hohem Tunnelanteil festgelegt 
werden müssen 

Maßnahmen 

Keine Umsetzung vorgesehen 

BegOndung: Es Ist anzumerken. dass es sich bel den mvolvlerlen Fahrzeugen mcht um RIC-Wagen 

handelt. Unter .unfallkausal' bzw .störungskausal" hat diese S,cherlle,tsempfehlung somit Jedenfalls 

zu entfallen Es widerspncht dem Ziel der InteroperabliitSt und kann daher mcht nachvollzogen 

werden, weshalb em Beireiber emes Inleroperablen Tnebzuges Emfluss auf das Regelwerk fur den 
Austausch von Reisezugwagen nehmen sollte Er hai die Mehrkoslen der InleroperabliltSI m Kauf 

genommen um seme Zage auf mteroperablen Strecken ohne Emschrankung emsetzen zu können 

Entgleisung Z 42901 im Bf. Neulengbach 

A-201 3/068 
Uberprüfung, ob durch eme Redukbon der UberhOhungen und damit verbundene Redukbon der 
zulasslgen Höchstgeschwindigkeit auf GleiS 1 die Gefahr des Entglelsens von Guterwagen, der 
betreffenden Gattung In ungunstlgem Beladezusland reduZiert W1rd 
Maßnahmen 

Keme Umsetzung vorgesehen 

Begrondung Den ggsl BereICh befahren die GOlerzuge mll emer Geschwmdlgkell von VmaK 100 

km//) Die TraSSierung und der Erllaltungszusland Im Bahnhof Neulengbach waren normkonform 

Aufgrund der Laufe/genschallen der GOterwagen Type ,Sgg[" mussie Im ggst Bereich eme Gleislage 

hergestellt werden, die uber die Anforderungen der Norm deutlich hmausgeht Es WIrd noch emmal 
darauf hingeWIesen, dass eme nachvollziehbare Messung der lauftechmschen Eigenschaften der ggsl 

Fahrzeuge als erforderlich anzusehen Ist 

A-201 3/069 
SIchersteilung eines ausreichenden Schmierzustandes der Fahrkante 

Maßnahmen 

Keme Umsetzung vorgesehen 

Begrundung Ortsfeste Schmleremnchlungen dienen der Reduktion des Verschleißes bzw der 

Reduktion der LSrmentw/cktung m engen BOgen Da die Trassl8rung /Jber die normgemSßen 

Anforderungen hmaus verbessert wurde. Ist der Embau emes Schmiertopfes technisch mehl 
erforderlICh 

A-201 3/070 
PraZislerung des Anforderungskalalogs an Tnebfahrzeuge fur die Zulassung Im Netz des IM bezughch 
Spurkranzschmierungen Im S,ne der EN 15427 

Maßnahmen 

Kerne Umsetzung vorgesehen 

Begrondung Der Schmiereffekt ISt mehl durch ein emzelnes Tnebfahrzeug gegeben sondern es Wird 

durch dIe Summe der schmierenden Tnebfahrzeuge em bestandrger SchmIerfilm an der 
SchIenenflanke erzeugt Eine zu gannge Schmierung der Sehlenenflanke Ist tor diesen Vorfall mcht 

verantwortlich, da vor der Entgleisung mehrere Güterzuge (bzw deren Wagen) die Stelle ohne 

Probleme befahren haben Im gegenstandlichen Zug fuhren 16 Wagen Im ggsll BereICh ohne zu 

enlglelsen Der enlglelsle Wagen hatte am vorlaufenden (entglelslen) Orehgeslell nur 20% der 

gesamten Wagenmasse 
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Sicherhel\sbencht 2013 

Entgleisung Z 42901 Im Bf. Neulengb.ch (Fortsetzung) 

A·201 3/071 
Uberprulung. ob bei Fehlen der gemaß UIC 472 geforderten Bewegungsfreiheit die Relat,v· 

Wankbewegung (Z.Achse) der be,de Fahrzeugte,le durch dre gemäß UIC 53(}'2 deftnrerte 
VelWlndeste'ligke,t d· (ursprunghch lur Wagen m,t zwe, Drehgestellen bzw Radsatzen) ausre,chend 
Ist 

Maßnahmen 

Derze,t liegen keme Informationen Ober eIngeleIteIe bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

A·201 31072 
Uberprulung der Zulassung ··Sggrs·· Dabe, sollte SIChergestellt sein. dass die belden Fahrzeugte,le bei 
Bogenstellung und VerMltnls der Drehgestellfahrmassen 1.3 des ··Sggrs·· die Best,mmungen lur die 
EntgleISungssIcherhe,!. auf GkllSabschnrtlen die laut TSI xx Infta n,cht ausgeschlossen s,nd. enthalten 

Maßnahmen 

DerzeIt liegen keme Info""8tlonen Vber emgeleltete bzw baretts umgesetzte Maßnahmen vor 

A·201 Jlon 
Uberprulung. ob das Verhaltn,s der Drehgesteltfahrmassen 1 3 gemaß Punkt 33 des BeladetanIs lur 
Geklnkwagen In allen Beladefatlen zutass'g 1St 

Maßnahmen 

Keme Umsetzung vorgesehen 

Begrtlndung Der In der SE A-201W73 angesprochene Punkt 3 3  des Beladetanfes entslammt den 

mtemalJonaf herausgegebenen und anerkannten UlC-Verl8denchlJmlen, dIe zu uberprufen nicht ,m 
Aufgabenbereich deS EVU liegen kann 

A-2073/074 

UberprOlung. ob durch eine Neusrtulerung der EK km 38.273 eine Verbesserung der Llnrenluhrung zu 
erreichen ware 

Maßnahmen 

Keine Umsetzung vorgesehen 

Begnindung Eme Neusllwening der Elsenbahnkreulung Isl lm Nahebereich mehl mogl/Ch bzw nicht 
smnvoJl da SlCh daraus eme noch ungunstlgere TraSSIerung bzw QuerschmttssltuallOn (Gefalle 

Entwasserung eie.) ergabe Aus diesem Grund wurde die Lrmenfuhrung gelindert Erst nach 
Abschluss der erforrJerl'chen Laufgulemessungen der ggsl Fahrzeuge kann enlsehleden werden Ob 
diese Fahrzeuge das GleiS 5 befahren konnen 

A-2013/075 
SIchersteilung dass der Korrekturl<oeffizrent x (Faktor -kappa·· gemaß Merl<blatt UIC 544-1 . Anlage 
K2) be, der Ermittlung der Bremshundertstel lur GOterzOge mit Langen > 500 m angewendet Wird 

Maßnahmen 

Keme Umsetzung vorgesehen 

Begrtlndung Im derzeit behördlich genehmlglen Regelwerk ,st der Faktor .kappa· (Empfehlung UIC 

Merkblan 544-1) mcht benJckslchtlgt 

Die TSI-OPE (Anlage T) Sieht beim Herslellen der Jeweiligen Bremslelslung das EVU federfllhrend 

Derzeit befindet Sich der Abschmll V der OV V3 Im behördlichen Genehmrgungsverfahren bel dem ein 

HinweiS m der ZugvorlJerellung auf das allgemeine Ermlneln der Bremsleistung gegeben Wird 

In der OV V3 Absehmn 111 .Ermlntung der BremshundertsleI" besteht derzell kem Handlungsbedarf 

mehr. da dIe OBS-Infrastruktur AG als NetzbetreIber fOr Ihre .lntemen- Fahrten keme nP-Zuge uber 
500m zu efWarten haben Den Korreklurkoofflllent .kappa· haben ggf lukunftlg die EVU umzusetzen 

Dies Wird derzell se,lens einer ArlJellsgruppe der WKO (FachverlJand) behandelt 

In OsterreICh wurde auf diese Empfehlung des UIC Merkblatts biS dato keme RuckslChi genommen 

da bel der Ermittlung der Bremslelslung offensichtlich genOgend Reserven vorhanden smd Erne 
S,gnalliberfahrung aus dem Tilel emer mangelnden Bremslelslung wegen NlChianrechnung des 

.kappa·-Wertes troll Emhaltung der Werte des Buchfahrplans Isl meht bekannt 

45 

III-176 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 45 von 55

www.parlament.gv.at



I 

I 

SIcherheitsberIcht 2013 

Belnahe-Zus.mmenprall Z 16951 mit PKW In Krems 

A-2013/076 

Schulung der Ttzf bezughch der besonderen Betnebsverhaltmsse auf Strecken mit Zugleltbetneb 

Maßnahmen 

Derzeit liegen keme Informationen tiber 8lnge/slfete bzw bereits umgesetzte Maßnahmen vor 

A·201 3/077 

SIchersteIlung, dass die Haltehnlen erg3nzt bzw neu aufgebracht werden 
Maßnahmen 
Derze,t liegen keme Informationen uber elngelBltete bzw bereits umgeselzte Maßnahmen vor 

A·201 3/078 

UberprOrung. ob 81n Regelwerl< rur Fernbedienung von EKSA durch die Zug mannschaft erstellt 
werden muss 

Maßnahmen 
Kerne Umsetzung vorgesehen 

Segnindung Aus Sicht der OSS-Infrastruktur AG Ist die Erstellung emes Regelwerks fur 
Fembedlenungen von EKSA nicht erfordertich Die Fembedlenungen smd fOr deren Verwendung 
ausreichend beschnftet oder dIe Gerate haben nur eme emZlge Taste zu deren Bedienung 

Brand Z 47634 im BI. Götzendorf 

A-201 3/079 

UberprOfung. ob die derzeitige SltUlerung von ZLCP zur DetektlOn von Helßl3ufern. Insbesondere aul 
Strecken die durch eine BFZ gesteuert werden. ausreichend ISt 
Maßnahmen 

Im Zuge der OSS-rntemen AufarlJeltung des 0 8  Vorfalles wurde die S,tUlerung der ZLCP zur 
Oetekbon von HelßI3ufem uberpniN Die OSS·lnfrastruktur AG verfugt uber ern sehr dichtes Netz 
solcher Antagen Die S,tUlerungen der einzelnen Standorte werden bel maßgeblichen Anderungen von 
VerkehrsstrOmen aberpruN und gegebenenfalls angepasst 

A·20131080 

Uberprufung ob durch akustische DetektlOn bei ZLCP Lagerschaden von RS·Lager vorzelbg er'Kannt 
werden 

Maßnahmen 
Die OSS·lnfrastruktur AG wlfd Im Rahmen Ihrer Forschung & Entwlcl<lung entsprechende eur _ I 
Forschungsprojekte un/ersWlzen 

Bereich Schifffa h rt 

Keine SIcherheitsempfehlungen ausgesprochen 

Bereich Seilbahnen 

J 
Keine SIcherheitsempfehlungen ausgesprochen 
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Bereich Zivill uftfahrt 

Unfall mit Motorf1ugzeug Im Bezirk Ried Im I nnkrels 

SEIUUSILFI11201 J 

Notlandeobungen 

S,cherheltsbencht 2013 

Uberland·Ausbildungsfloge am Doppelsteuer erfordern Trainingsmaßnahmen, mIt denen der 
FlugJehrer geschult Wird, ein - meistens elnmotonges - Flugzeug auch Im Fall eines Motorschadens 
oder einer sonstigen signifikanten Betnebsbeelntrachbgung, die eine geordnete Fortsetzung des 
Fluges wahrend Simulierten Außen- oder Notlandungen nicht möglich macht, abseits eines 
Flugplatzes Sicher zu landen 

Findet dIeses Training on Form von ,SIgnallandungen' auf Flugplatzen statt, lernt der angehende 
Fluglehrer In vertrauter Umgebung und mit gewohnter Raumeinteilung die MlndestflughOhe zum 
Zwecke der Landung am Notlandefeld auf der Piste zu unterschreiten 

Fluglehrer sollten daher Simulierte Außen· oder Notlandungen abseits eInes Flugplatzes an Stellen 
traInteren, die von der Tralnlngsorganlsabon tur diesen Zweck als geeignet ausgewahlt wurden und 
den BesonderheIten von AusbildungsnOgen am Doppelsteuer Rechnung tragen 

Flughöhe und Flugweg sollten sich an der Hlndemlsfrelhe,t entlang des Flugweges und an der 
Errelchball<e� geeogneter Notlandefelder auch unter den ungonstlgsten angenommenen Bedingungen 
onentJeren 

For Simulierte Außen· oder Notlandungen wahrend eines Uberland-Ausblldungsfluges am 
Doppelsteuer ware dem Lehrer die Fah,gk9lt Zu vermitteln, aulgrund von Topographie Wrtterung 
Hlndemlssltua�on und Ubungsablauf den Flugweg und die Flughohe so zu wahlen, dass doe 
H,ndemlslrelheJt und dIe Errelchball<eit geeigneter Notlandeleider abseits eines Flugplatzes auch 
unter den ungünstigsten angenommenen Bedingungen gegeben Ist 

Die Auswahl der Stellen für SImuli.". Außen· oder Notlandungen sollte sich nach dem AUSbildungs· 
und FortschrIttsgrad der Fluglehrer nchten 

Das von ACG am 15 03 2010 herausgegebene Rundschreiben ,OrganIsatIOn und DurcMlhrung von 
Notlandeübungen Im Zuge der PPL.Ausblldung' (Auszug, Siehe Anhang H) sollte In Hinblick auf doe 
spezifischen Tralnlngserfordemlsse für Fluglehrer erganzt werden 

SEIUUSILFI2I2013 

Notlandeobunqen 
Oie Ertellung I/On AusnahmebeWllllgungen, Im Rahmen der Grundausbildung sOWIe Weiterbildung von 
PIloten zum Zwecke der DurchfUhrung von Notlandeubungen die MlndestflughOhe mit 
Motorflugzeugen zu unterschreiten, sollte In Hinblick auf die vom Piloten nachzuweisenden 
Fahogkelten und Erfahrungen an von der AufslchtsbehOrde Im ZlVilluftfahrerschulen genehmogte 
Ausbildungsprogramme für Fluglehrer gebunden sein, welche doe Sesondemelten von 
AusbIldungsHOgen am Doppelsteuer beruckslchbgen 

Die zur Genehmigung elnschlaglger Ausbildungsprogramme allenfalls erforderliche Rechtsgrundlage 
sollte, unter Beruckslchbgung der speZIfiSChen TrainingserfordernIsse für Fluglehrer, welche von ACG 
am 1 5 03 2010 mit Rundschreiben ,Organlsa�on und DurchfUhrung von Notlandeübungen Im Zuge 
der PPL.Ausblldung· (Auszug, Siehe Anhang H) verlautbart wurden, geschaffen werden 
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Sicherheits bericht 20t 3 

Unfall mll Motorflugzeug Im Bezirk Slraßwalchen 

SEIUUBILFI312013 
Sicherungen 

Bel Luftfahrzeugen mit Schmelzsicherungen ISt es nocht möglich wahrend des Fluges ein Auslösen 
der SICherung zu erkennen außer durch den Ausfall des betroffenen elektnschen Systems Eine 
Uberprufung und neuerliche Inbetnebnahme des elektnschen Systems bzw Stromkreises durch 
Austausch der Schmelzsicherung Ist zerlaufwendlger als bei einem SICherungsautomaten Der Ausfall 
eines einzelnen eJektnschen Systems kann bereits eine Betnebsbeelntrachtlgung verursachen, die 
eine geordnete FOrlsetzung des Fluges unmöglich machen und eine Außenlandung erzwngen 
kOnnten (Notlandung) 

In nach CS-23 bzw CS-VLA zugelassenen Luftfahrzeugen sollten eleklnsche Vernraucher mit 
SIcherungsautomaten anstelle von Sd'tmelzslcherungen abgeSichert werden Dies wurde zu einer 
rascheren Wiederherstellung der Spannungsversorgung Intakter elektrischer Systeme bzw 
Stromkreise nach Wegfall der Uberlast wahrend des Fluges beitragen 

In Jenen Luftfahrzeugen. In denen austauschbare Schmelzsicherungen YerNendet werden. sollte 
Anzahl, Nennwert und Aufbewahrungsort der mitzuführenden ErsatzsIcherungen fOr den Piloten klar 
erSichtlich sein und deren Verfugbar1<.elt Im Rahmen der Vorflugkontrolle uberpruft werden 

SElUUBILFI41201 3 
Simulierte Notlandungen 

Die Anforderungen an Vorbereitung und Durchfuhrung von Simulierten Notlandungen bel 
Prufungsflügen sollten Sich an Jenen der Ausbildungsfluge onentleren Insbesondere sollten die 
Beurteilung, ob der Flugschuler bzw Prufilng das vorgesehene NoUandefeld erreicht und d .. FlughOhe 
beim Abbruch des Anfiuges unter vergleichbaren Rahmenbedingungen erfolgen 

Wird Im Zuge einer Simulierten NoUandung abseits von Flugplatzen die Mlndestf!ughOhe 
unterschnHen, sollte das DurchstartmanOver vom Fluglehrer (Fllght Instructor) bzw priJfer (Fllght 
Examlner) durchgefuhrt werden 

Die KonfoguratlOn mrt der Simulierte Notlandungen durchgefuhrt werden, sollte SICh auch an der 
HIndernisfreiheit der Abfiugstrecke und an der Steig leiStUng des Flugzeuges unter den ungunslogslen 
angenommenen Bedingungen onenberen 

Grundsätzlich sollte bei der Konzepbon des Ablaufs einer Simulierten Notlandung stets auch eIne r I Notlandung aufgrund eines Mangels an Tnebkraft oder Auftnebskraft .. ..  onr1 r4f'\f!' 

Durchstartmanövers In Betracht gezogen werden 

Schwere Slörung mll einem Verkehrsflugzeug Im Bereich Flughafen Wien Schwechat 

SEiSUBlZLFI5120 1 3  

Sicherung der VentllkOroer von Fahrwerksreifen von Verkehrsluftfahrzeugen 
Beim gegenslandllchen Luftfahrzeug waren doe Ven�lkOrper der Fahrwerksreifen nicht geSichert Eine 
entsprechende Sicherung war auch mcht vorgesehen Auf Grund der fehlenden Sicherung konnte Sich 
der VentllkOrper des Reifens 2 nach dem Reißen des O-Rlngs lOsen Dies führte schließlich zu 
massiven Schaden am Luftfahrzeug und FlugsItuatIonen mit erhöhtem RISiko 

Zertlfizlerungsvorschnflen von Verkehrsluftfahrzeugen sollten dahingehend erganzt werden, dass 
VentllkOrper von Fahrwerksreifen von Verkehrsluftfahrzeugen grundsatzlIch Wirksam geSichert werden 
sollten (z B mlHels GeWIndekleber oder DrahtsIcherung) 

SE/SUBIZLF/612013 

Aufnahme aller Beobachtungs-und KontrolimOghchkelten on Checkhsten von Notverfahren 

Die Piloten haben bel gegenstandllcher Luftfahrzeuglype die Möghchkelt wahrend des Fluges am 
Boden des Passaglerraumes mittels eines Periskops mit Winkelspiegel den 
Verriegelungsmechanismus belder Hauptfahrwerke '" der ausgefahrenen POSition Visuell zu 
verifiZieren Davon wurde von den Piloten Im gegenstandllchen StOrfali Gebrauch gemacht, da In der 
Checkliste des Unternehmens Im Notverfahren ,.Abnormal Gear Indlcatl on wlth the Handle Down
diese BeobachtungsmöglIchkeit angefuhrt war In der Checkliste des Luftfahrzeugherstellers war diese 
BeobachtungsmöglIchkeit nocht angefuhrt. 

Bel Verkehrsfiugzeugen sollten ,n Checklisten von Notverfahren grundsatzllch alle MöglIchkeilen der 
BeObachtung und Kontrolle von Bautelien wahrend des Fluges enthalten sein 
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Sicherhensbencht 2013 

Schwere Störung mit einem Verkehrsflugzeug im Bereich Flughafen Wien Schwechat 

(Fortsetzung) 
SEiSUBIZLF/7/2013 
Visuelle Inspektion von Ver1<ehrsluftfahrzeugen während des Fluges 

Piloten stehen, Wie auch bei gegenständlICher schweren Störung aufgetreten, während des Fluges vor 
dem Problem dass sie mit Störungen, Beschädogungen und Notfällen konfronbert sein können ohne 
dass sie Ober den Zustand der betroffenen Bautelle/Komponenten Bescheid Wissen, weil diese weder 
vom CockPit noch von der Passaglerleablne aus sIChtbar oder nicht vollständig Sichtbar Sind Dadurch 
fehlen Ihnen die notwendigen Informationen um rasch die Im Einzelfall l'N8ckdlenhchsten 
Entscheidungen treHen zu können Punktuell eingebaute Sensoren geben oft nur ElnzelinformaUonen 
und können, Wie Im gegenständlichen Störungsfall die VerrIegelungsanzeige des linken Fahrwer1<S 
durch Folgeschaden auch Fehlanzetgen verursachen die zu zusatzlIChen Unklarheiten und 
nachfolgenden Problemen fUhrten Durch die fehlenden BeobachtungsmöglIchkeiten der Tnebwer1<e 
und Fahrwer1<e konnten von den Piloten die zweckdoenllchsten Entscheidungen mcht getroHen werden 
und es kam dadurch unter anderem auch zu FlugsltuatJonen mit erhöhtem RISiko 

Zertlfizoerungsvorschnften von Verkehrsluftfahrzeugen sollten dahingehend ergänzt werden, dass 
Piloten wahrend des Fluges die Möglichkeit haben. zumindest wesentliche Teile des Luftfahrzeuges 
(z B Fahrwerke Tnebwerke, Hauptsteuernächen) I/Isuoell zu begutachten 

SEiSUBIZLF/8/201 3  

Ergänzung der Cerb!icabon Soegficatlons 25 (CS-251, Druckanzeigen der Fahrwerksreifen 
Unzureichender Reifendruck In Fahrwerksreifen kann, wie bei gegenständlicher schwerer Storung 
aufgetreten, zu massiven Schaden am Luftfahrzeug und Flugsltuahonen mit erhöhtem RISiko fuhren 

Siehe zu diesem Thema auch z B den Unlallbencht des US National Transportation Safety Board 
( NTSB) http /lwww ntsb gov/docllb/reportsl201 0/AAR1002 pdl 

Die CS-25 solHen dahingehend ergänzt werden, dass Im COckPit von Verkehrsflugzeugen 
Druckanzeigen aller Fahrwerksreifen vorgeschneben werden 

SEiSUBIZLFI9/2013 

Umarbeitung von Training Aus· und Weiterbildungen von Piloten der Ver"Kehrsluftfahrt zur verstarkten 
Befassung mit Aspekten des Auftretens verschiedenartiger Störungen 
Bel gegenstandhcher schwerer Störung waren auf Grund eIOes Etnzelerelgnlsses zwei 
verschledenamge Störungen aulgetreten deren Abarb",tung unter anderem zu FlugsItuationen mit 
erhOhtem RISiko fUhrte 

Beim glelchzelbgen Auftreten verschoedenamger Storungen stehen Piloten vor dem Problem diesen 
Insgesamt bestmöglich zu begegnen Das Auftreten von zwei StOrungen, die lede tur Sich betrachtet In 
der systemabschen Aufarbeltung problemlos Ist, kann In der KombinatIon Insgesamt zu ganz anderen 
RISiken und notwendigen Verhaltensweisen ruhren Daher können zu setzende Maßnahmen aus 
mehreren Notverlahren wlderspruchhch sein Zur bestmöglichen LOsung eines mehrfachen 
Störungsszenanos kann die SIchtweise auf die erste Störung anschloeßend mcht einfach aul die 
SIchtweise der zweiten Störung gereiht werden, sondern erfordert eine weitere SIchtweise die die 
Gesamtproblemabk erkennen und beruckslchtlgen sollte Es reicht nicht, die Checklisten zur 
Begegnung von mehreren Störungen einfach hintereinander abzuarbeiten Das heißt man sollte tur 
eIOe Umplanung offen sein 

Training, Aus- und Weiterbildungen von Piloten sollten dahingehend umgearbeitet werden, dass die 
8efassung mit Aspekten des Auftretens verschiedenartiger Störungen verstarkt Wird (z B verstarkte 
theoretische Ausbildung, Training, BewusstseinSbildung erfolgen) 
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Sicherheitsbencht 2013 
Schwere Störung mit einem Verkehrsflugzeug Im Bereich Flughafen Wien Schwechat 

(Fortsetzung) 

SElSU6IZLF/l 0/201 3 

Ausart;x!ltung von Maßnahmen die sicherstellen dass bei Verkehrsflugzeugen die technischen 
Tageskontrollen sOW!e die Vorflugkontrollen ordnuOQsgemaß durchgefuhr! werden 

Sei der gegenslandlichen schweren StOrung wurden Im Zuge der vorgesehenen technischen 
Tageskontrollen und auch der vorgesehenen Vorflugkonlrollen mess- und sichtbare Mangel am 
Luftfahrzeug nicht bemerkt In weiterer Folge fuhrten diese Mangel zu schweren Seschadlgungen des 
luftfahr.zeuges und Zu FlugsItuationen mit erhöhtem RISiko 

EASA soll Maßnahmen setzen die sicherstellen, dass d .. technischen TageskontrOllen sOWie dlEl 
Vorflugkontrollen von Verkehrsflugzeugen ordnungsgemaß durchgefuhrt werden 

SEiSUBIZLF/ 1 1 12013 

Festlegung von WartunaS8rbeiten durch eine Arbeitskarte und QualltSasslcherung des Abschlusses 
der dabei durchgefuhrten Arbeiten 
Sei gegenst3ndllchem Luftfahrzeug Sind vom Luftfahrzeughersteller bei einem Reifenwechsel keinerlei 
Wartungsarbeiten Im Serelch des VenblkOrpers vorgeschneben Laut Angabe des UntemlElhmers Wird 
bei Reifenwechsel )&doch grunds3tzllch auch der VentllkOrper ausgebaul und der Q.Rlng emlEluert 
Eine Arbertskarte Wird daruber Jedoch keine angelegt Damit ISt der Umfang der Artelten nicht 
festgelegt und es gibt weder einen NachweiS uber die durchgefuhrten zusatzlIChen Arbeiten noch eine 
Quallt3tsslcherung des Abschlusses der dabei durchgefIJhrten Arbeiten 

Wartungsarberten sollten grunds3tzilch durch eine Arbeitskarte festgelegt werden und eine 
Quaillatsslcherung des Abschlusses der dabei durchgefuhrten Arbeiten enthalten 

S ElSUBIZLF/1 2/20 1 3  

Flugweqe/Flugberelche bei tiefen Uberftugen von Ver1<ehrsftugzeugen Im Bereich von Flughafen 

Sei gegenslandllcher schwerer Störung hat ein zwelslrahilges Verkehrsflugzeug der Type MD 66 bel 
dem ein Triebwerk von den Piloten auf Grund technischer Probleme abgestellt wurde nördlich des 
Kontrollturmes ca In Richtung 300· zwei befe Uberfluge In ca 500 bzw 400 ft AGL durchgefuhrt damrt 
von den Flugverkehrsleltem der Zustand eines der belden Haup�ahrwerke die ebenfalls eine 
techntsche Störung aufoMesen inspIziert werden konnte Bel den UberftOgen wurden mehrere 
Gebaude, ein Tanklager und u a ein schwer erkennbarer Handyglltermast von 735 ft MSL direkt 
Oberflogen Oie Entscheidung fur den ersten tiefen Uberftug wurde von den Piloten sehr kurzfnsttg 
getroffen sodass u a fraglich ISI. ob SICh d.. Piloten dieser Hlndemlsse bewusst waren Der 
Anfangssteigflug nach dem zweiten t .. fen Uberflug erfolgte DIS kurz vor einem chemischen Setneb 
SOWIIEI der anschließenden Raffiner .. Schwechat 

Wenn von Verkehrsflugzeugen liefe Uberfluge Im Flugplalzberelch durchgefIJhr! werden, sollten durch 
die ACG In Zusammenarbeit mit den österreichischen Flughafen Flugwege und/oder Flugbereiche 
festgelegt sein die das dabei auftretende R,s,ko minimieren (z B durch weitest gehende 
HIOdemlsfrelhelt vor beim und nach dem tiefen Uberftug entlang von Pisten, PIstenverlangerungen 
udgl ) Von Personen am Boden sollten dabei Poslbonen gewahlt werden, die Im Einzelfall die beste 
SeobachtungsmOgllchk&lt ergeben (z B bei Fahrwerk.beobachtungen dlrekl unterhalb des 
Luftfahrzeuges) 

Unfall mit Motorflugzeug im Bereich Flughafen Wien Schwechal 

SElSU6IZLF113/2013 

Im gegenstand lichen Flugunfall war das Luftfahrzeug lediglICh mit einem kleinen Warnaufl<leber 
versehen DIeser soll vor den Gefahren. welche von einem Rettungssystem ausgehen, warnen 
Allerdings Ist dieser mit einer Sertenlange von ca 40 mm nur schwer erkennbar 

Es sollen mOglichst große und elnhelulche Gefahrenaufl<leber In auffailiger Farbe fur alle 
Luftfahrzeuge mit einem Rettungssystem verwendet werden. Des Weiteren sollte am Flugzeugrumpf 
die AusschussOffnung der Rakete des Rettungssystems elndeubg gekennzeichnet sein Die Zelle 
sollte so markiert sein dass flJr Reltungskrafte klar ersichtlich ISI. wo Teile des Rumpfes 
aufgeschnitten werden dUrfen und wo nicht 
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Unfall mit Motorflugzeug Im Bereich Flughafen Wien Schwechat (Fortsetzung ) 
SE/SUB/ZLFI14/2013 

Wie Im Kapitel 2 d19ses Unfallbenchtes ersichtlich, waren die Rettungskrafte weder Inform19rt noch 
ausgebildet In Bezug auf Gefahren von Rettungssystemen welch19 In Luftfahrzeugen verbaut sein 
kOnnen 

Es sollen daher Maßnahmen getroffen werden, um das Personal der Rettungs- und 
Feuerwehrmannschaften bezOglich möglicher Gefahren von Rettungssystemen In Luftfahrzeugen Im 
Zuge von Unfallen und Bergungen eingehend zu Informieren und zu schulen 
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An nex 2 - Bi lddokumentation 
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Annex 3 - Glossar 

ACG 
ASchG 
AW 
BAV 
BI 
BMI 
BMJ 
BMVIT. bmVlI 
Bsb 
CSI 
OB 
DV 
DVI 
EASA 
ECCAIRS 
EG 
ElsbAV 
ElsbBBV 
ElsbG 1957 
ElSbKrV 20 I 2 
EK 
EKSA 
EMCIP 
EMSA 
EN 
EPIGUS 
ERA 
ERAIL 
EU 
EVU 
EWT 
ICAO 
IM 
ISO 
NSA 
OBB 
ONORM 
ORE 
PCF 
QM·System 
RCA 
RIC 
RU 
SILB 
StvO 
Stw 
SUB 
TF 
Tlz 
TSI 
UIC 
UUG 2005 
Z 
ZLCP 
ZSB 

AustroControt GmbH 
Arbeltnehmerlnnenschutzgesetz 
Vertrag rar die Nutzung von GOterwagen im SChlenenver1<ehr 
Bundesanstalt tor Ver1l:ehr 
Bahnhof 
8undesmlnlstenum tot Inneres 
Sundesmlmslenum tor Just1z 
Bundesministerium tor Verkehr. Innovation und Technologie 
Betrlebsslellenbeschrelbung 
Indikatoren tof die Sicherheit 
OIenSlbehetf 
Oienstvorschnn 
Disaster-Vlcum·ldentlflCallOn 
Europalsche luftfahrtbehÖfde 
Europllsche Datenbank tot Vorfalle In der liv'lliunfahrt 
Europ3tsche Gemeinschaft 
Elsenbahn-ArbeltnehmerimenschulZverordnung 
Eisenbahn Bau- und BetnebSverordnung 
Elsenbahngesetl 1957 
Elsenbahnkreuzungsverordnung 2012 
Elsenbahnkreuzung 
Eisenbah,*teuzungs-Slcherungsanlage 
Europllsche Datenbank fOr Vorfale im Schiffsverkehr 
Europaische Agentur hlr die Srcherhert Im Seeverkehr 
EuropäISChe Norm 
Studie Ober das Bldivematten von Lenkern .... on Kraftfahrzeugen 
Europllsche Eisenbahnagentur 
EuropalsChe Datenbank tof Vorfale Im SchIenenverkehr 
Europar$Che: Unton 
Eisenbahnverkehrsuntemehmen 
Nachvonz.ehbarkelt der RadsatZlnstandhaftung tor GlJterwagen.Radsalz'Nel�n 
InternabOnale LuftfahrtorgamsatlOn 
El!8nbahnrnfraslrukluruntemehmen 
tntemabonale Organrsation 10r dre StandardlSlerung 
NaUons!e SicJ'lerhertsbehörde 
OsterreIChISChe Bundesbahnen 
OsterreIChIsche Nonn 
VersuchsanstaU des Internalionalen Easenbahnvel'bandes (Ule) 
Permanent Cooperahon Framework (SChrfffahn) 
Qualrtatsmanagementsystem 
Rarl Cargo Austoa (EVU) 
Uberernkonvnen Ober den Austausch und dre Benutzung von Reisezugwagen Im InlematJonalen Verkehr 
Rattway Undenaklng (Elsenbahnverkehrsuntemehmen) 
Ste.ermtlrkasdle Landesbahnen 
Straßenverkehrsordnung 
Stellwerk 
Sichemeitsuntersuchungssielle des Bundes 
Taskforce 
Tnebfahrzeug 
Technrsche Spezifikationen 1r'lleropera�ltJtät 
Intemattonater Eisenbahnveroand 
Unfalluntersuchungsgesetz 2005 
Zug 
Zuglau1·Checkpolnt 
Zusatzbesllmmungen zur S19nal· und zur Betriebsvorschnft 
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